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AUS DER QESCHICHTE DES WEINBAUS DER ALTEN 
STADTE KREMS UND STEIN 

Von Hans Plockinger 

BEDEUTUNG und ANFANGE 

Das neue Stadtrecht, das sich die Wiener von Herzog Albrecht I. 
am 12. Februar 1296 erbaten, enthalt den bedeutungsvollen Satz: „Seit 
derselben stat ze Wienne ere und gevure allermaist an den Weingarten 
leit, damit sic geeret und geziret ist und uns nutzlichen dienst und dem 
land erzaigen mugen . . . 1) Diese Worte hatten damals f iir das ganze 
Niederosterreich Geltung, aber weit mehr noch als fiir die Landeshaupt-
stadt bedeutete der Weinbau insbesondere fiir die Siedlungsgemein-
schaft Krems und Stein. Es ist daher voll berechtigt, wenn auch in ihr 
Stadtrecht vom 24. Juni 1305 jener Teil des Wiener Privilegs iibernom-
men wurde.2) Unsere Doppelgemeinde hat zwar durch die Donaustralie 
und die Stromiiberquerung der alten Verbindungswege zwischen den 
Alpen-, Sudeten-. und Karpatengebieten. grolie Wichtigkeit schon im 
friihmittelalterlichen Handel mit Getreide, Salz, Eisen, Fischen und 
vielen anderen Waren erlangt,2) sic war sogar der erste Sitz der Landes-
verwaltung und eine der Fiirstenresidenzen. Hier wurden auch die 
ersten osterreichischen Miinzen gepragt.4) All das hat wieder aufgehiirt. 
Der Weinbau, das alteste Kremser Leben.selement, hat sich unentwegt 
behauptet, hat alle wirtschaftlichen Schwankungen mitgemacht, 
schwere Krisen iiberstanden und ist immer das, was er zu Beginn un-
seres Wirtschaftslebens war, ja bei der klugen Einfilgung in das mo-
derne Produktionsleben und trefflichen Ausniitzung aller Naturbedin-
gungen ist ihm eine glanzende Zukunft gesichert. hire Erringung ist 
Ehrenpflicht, denn Krems von heute ist ja eines der graten osterrei-
chischen Weingebiete, zumal wir auch Mautern dazu zahlen miissen, 
well die meisten Steiner Hauer dort Weingarten besitzen. 

Im Bereiche dieser uralten Stadt, der riimischen Festung Faviana, 
lagen die altesten Weingarten, die uns in Osterreich schriftlich bezeugt 

105 



sind. Die Lebensbeschreibung des heiligen. Severin berichtet fiir die 
Zeit urn das Jahr 470 n. Chr. von der Zelle des Gottesmannes bei den 
Weingarten, die nur wenig weit von Faviana entfernt war.) Es ist wohl 
naheliegend, dal die gegeniiber am linken Donauufer wohnenden ger-
manischen Rugen den Wein jener romischen Weingarten getrunken 
haben. Vielleicht begannen sie solche auch in ihrem Bereich anzulegen. 
Aus deren tiberresten durften bei der Wiederbesiedlung des Donau-
landes die von Westen kommenden Baiern und Franken erkannt haben, 
dali am Wachauende giinstiges Weingelande sei. Das mag schon vor 
dem Jahre 750 der Fall gewesen sein, denn bereits um diese Zeit nimmt 
die Forschung das Vordringen der -deutschen Einwanderung bis in das 
Viertel unter dem Manhartsberge an.5) In das Gebiet von Krems brachte 
diese der Bischof von Freising,') nach Mautern Grafen der ersten Ost-
mark, dann das Stift Kremsmiinster sowie Passauer Bischofe.5) Wieder 
werden hier in einer Urkunde von 893 Weingarten und das erste Mal in 
unserem Gebiete auch Winzer (viniatores) erwahnt. 9) 

Besser noch hatte sich gewili der Weinbau gegeniiber an den Siid-
hangen entwickelt, leider haben sich aber hieriiber keine Urkunden aus 
dem 9. und 10. Jahrhundert erhalten, ja nicht einmal bei der Stiftung 
der Kremser Pfarre im Jahre 1014 werden Weingarten erwahnt,") ob-
gleich in der gewidmeten Kilinigshube bestimmt solche anzunehmen sind. 
Im heutigen Stadtgebiet zu Landersdorf gab es aber bereits 10 Jahre 
vorher Weingarten') und 1025 beschenkte Kaiser Konrad II. .das Bis-
turn Passau mit dem Zehent von den Weingarten nordlich der Donau.") 
Diese nahmen um die Mitte des 11. Jahrhunderts so zu, dali Bischof 
Altmann von Passau dem Stifte Gottweig bei dessen Griindung im 
Jahre 1072 die Halfte des Weinzehents in der Pfarre Krems schenken 
konnte.") Noch war man aber mitten in der Neuanlage von Weingarten, 
einer Arbeit, die wegen der Schaf fung von zahllosen Stufen mit ihren 
Mauern und Stiegen auf unseren Berghangen ungemein hart und miihe-
voll war. Die Gottweiger Stiftungsurkunde erwahnt namlich ausdriick-
lich, dali er auch vom Zuwachs an Weingarten geteilt werde. Durch 
wessen Hande diese gewaltige Leistung vollbracht wurde, meldet keine 
Geschichtsquelle. Als Auftraggeber, Leiter und Lehrmeister miissen wir 
die Monche der Kloster aus Oberosterreich, Salzburg und Bayern sowie 
Beamte des Konigs, des Markgrafen, der Bischofe und von Adeligen an-
nehmen, deren Abte und Herren alle nach Weingartenbesitz in der 
Wachau und namentlich im weiten Kremser Gelande trachteten, wo der 
Wein weit besser gedieh als in ihrer Heimat, in der wir vom 8.-10. 
Jahrhundert viele Weingarten erwahnt finden.") Zudem hell sich der 
hier geerntete Wein leicht an die Donau bringen und heimfiihren. 
Von anderen Teilen Niederosterreichs war dies ja viel umstandlicher 
und dauerte auch ranger. 
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Wahrend das Hochstift Freising von seinem alien Besitz in Krems, 
den es im Jahre 995 dem Kaiser Otto III. iiberlassen hatte,15) bei der 
Neubelebung des Weinbaues im 12. Jahrhundert nichts zuriick bekam, 
erscheinen vor allem die Kirchenfiirsten von Salzburg und Passau reich 
beteilt, weiters nach den Jahren der ersten Erwahnung die Stifter 
Klosterneuburg um 1120, Giittweig 1131, Berchtesgaden 1133, Alders-
bach in Bayern urn 1135, Admont 1140, Baumgartenberg und Reichers-
berg 1141, Mondsee 1142, Garsten 1155, Raitenhaslach 1165, Osterhofen 
1168, Waldhausen 1175. St. Veit im Rottal (Bayern) 1178, Herrenchiem-
see 1188 und Baumburg (Bayern) 1194.16) Dafl den meisten von ihnen 
ihre Weingarten in unserem Bereiche erhalten blieben, z,eigt die von 
Baron Geifiruck im Jahre 1745 als Grundlage der neuen Besteuerung 
aufgenommene Lisle, nach der sich alle mit Ausnahme von Admont, 
Osterhofen und Reichersberg in ihrem Besitze behauptet haben und zu 
denen vom 13. Jh. an noch 11 dazu gekommen waren., indes zu Stein 17 
geistliche Herrschaften von auswarts aufscheinen.17) Ihr Besitz umfatite 
in Krems 1855 Viertel (267 ha) von 3515 Vierteln (505 ha), in Stein war 
er der Zahl und dem Verhaltnis nach viel geringer, da er von 1073 Vier-
teln (198 ha) bloli 334 Viertel (48 ha) betrug.") 

Dieses Kirchengut stammte unmittelbar aus dem Eigentum der 
deutschen Konige, so beispielsweise bei Passau und Klosterneuburg "), 
oder war von jenem an die Babenberger als oberste Beamte bzw. als 
Landesherren, desgleichen an Adelige iibergegangen, denn was dem 
Kiinig nicht schon vom Anbeginn zu eigen war, hatte er sich im Jahre 
995 eingetauscht.20) Wiederholt finden wir, dali Markgrafen und Her-
zoge sowie ihre Frauen oder Tochter her Weingarten verschenkten.21) 
Sie behielten sich aber viele 22) und erwarben noch welche dazu,23) 
setzten zur Verwaltung dieses Besitzes einen Amtsmann ein,24) der von 
1235 an den Tile! Claviger oder SchliiIiler 25) fiihrte und bis ins 18. Jh. 
hinein als Schliisselamtsmann eine sehr bedeutende Personlichkeit im 
alien Krems war.") 

Neben der Kirche und den Herrschern erscheinen bereits vom 
12. Jh. an viele Adelige mit Weingarten im Kremser Gebiete begiitert, 
aber auch Burger fremder Stadte finden sich, so von Laufen oder Salz-
burg.27) Selbstverstandlich waren damals auch Einheimische Inhaber 
von Weingarten, beispielsweise nach dem Gottweiger Traditionskodex 
urn 1131 em n Winther de Chremise und urn 1170 der Burger Eigil, der 
1155 auch das Stift Garsten mit einem Weingarten beschenkt hat.") In 
den Salzburger Urkunden begegnen uns als Weingartenbesitzer jener 
Zeit zwei ungenannte Kremser Burger (um 1120), dann Perhtold von 
Krems (vor 1147), Heinrich (urn 1170) und Arnold Gruf fel (1196), eben-
so sind im steiermarkischen und Klosterneuburger Urkundenbuch 
mehrere Kremser angefuhrt. Selbst aufierhalb ihres Heimatbereiches er- 
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warben sie von etwa 1130 an Weingarten, u.zw. sind sie bei Statzen-

dorf 29) und Kierling 30) als Besitzer festzustellen. Nach den Verlassen-
schaftsinventaren des Stadtarchivs -vom 16. Jh. an besaIi unsere Burger-
schaft nicht blali in der weiten Umgebung, besonders am Heiligen-
stein bei Ming, sondern auch in Klosterneuburg, bei Baden und selbst 

in Rust Weingarten. 
Unter den altesten Stadtbewohnern sind bereits Winzer genannt, 

wie 1150 die Zeugen einer Weingartenschenkung an das Kloster Mond- 
see und etwa 30 Jahre spater als Wohltater des Stifles Garsten der 

vinitor Meginhardus 31) oder noch andere Zeugen bei Rechtshand-

1ungen,32) ja die Weinhauer von Krems wohnten vom Anbeginn an 
grofienteils in einem Stadtteil beisammen, der eine graere Anzahl 
Hauser umfaIit haben mag, weshalb er den eigenen Namen „vinzurlin" 
fiihrte. Dieser findet sich bereits im Jahre 1112,33) ist aber bestimmt 
noch viel alter und weist auf den heutigen Vorort Weinzierl hin. 

Nach den Winzern ist bereits um das Jahr 1135 die weitbekannte 
Kremser Weinried Weinzierlberg benannt,34) die sich dann sehr haufig 
findet. Noch alter ist aber unser Weingartenflurname Teilland,35) der 
sich schon vor 1120 gebildet haben mull (siehe S. 109 f.) und in der Folge 
immer wieder aufscheint. Auch der Wartberg ist bereits 1137 erwahnt, 
Gebling und Windleiten urn 1180, die Scherfespeunt von 1204 an, 
Frechau in derselben Zeit, die Leimgrube seit 1209, Martal und Sand-
grube kommen 1215 vor, der Limberg 1220.36) Fiir Stein finden sich die 
friihesten Riedbezeichnungen etwas spater, obgleich sie sogar alter sein 
diirften als in Krems. So scheinen Altenburg und Fiilenbach (Alaun- 
bach) im Salzburger Besitzverzeichnis von 1188-1193") auf und der 
gesegnete Pfaffenberg seit etwa 1230.38) Von diesem Zeitpunkt an 
haufen sich die Namen der Riede und Weingarten in erstaunlicher 
Menge. 

WEINGARTENARBEIT und BESITZVERHALTNISSE 

tlber die Arbeit, welche die Hauer — wie die Winzer seit dem 
15. Jh. allgemein bezeichnet werden 39) — zu verrichten hatten, ist his 
zum 14. Jh. leider fast noch gar nichts gesagt. In den Rechnungsbiichern, 
Urbaren und Urkunden sind blo1 Geldbetrage pro cultura vinearum 
angefiihrt.") Erst das Rechnungsbuch des Biirgerspitals aus dem Jahre 
1461 f [flirt gleich wie die Stadtrechnungen von 1516 an alle Weingarten-
arbeiten mit der Anzahl der Tagwerker und des Lohnes sowie die 
sonstigen Auslagen der Weinwirtschaft genau an.41) Es ist beispiels-
weise fiir das Biirgerspital verzeichnet: 

Ain Joch am weinziirlperg: Stockraumen 12 Tagwerk zu 7 Pfennig 
Schneiden 11 Tgw zu 12 Pf — Jaten 12 Tgw zu 8 Pf — Stecken schla-
gen 45 Pf Binden 15 Tgw zu 8 Pf — Bandhauen (nach dem Binden) 16 
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Tgw zu 12 Pf Weichweinhauen (nach dem Weichwerden der Trauben) 
1/2  Pfund Pf.42) Nach dem Lesen: Stecken ziehen, Zusammentragen und 
Spitzen der Stecken 6 Tgw zu 10 Pf — Anziehen Y2  Pfund Pf. 
Aufierdem ist angefiihrt das Gruben in alien Weingarten mit 12 Pf fiir 
jeden Arbeiter taglich. 

Die Rechnung des landesf iirstlichen Kelleramtes vom 26. Marz 1332 
erwahnt als Sonderposten die Weinlese in Krems mit 20 Pfund und 1337 
die Gesamtausgaben fiir den Weinbau in Gumpoldskirchen mit 79 
Pfund 7 Schilling 6 Pfennige, fiihrt aber die Arbeit in den 26 Joch ge-
nau an, namlich Steckenziehen., Schneiden, 1. Hauen, Gruben, Jat-
hauen, Binden und 2. Hauen, 2. Binden und letztes Hauen, Weinlese 
und Maischfiihren.43) In den Rechten zu Weinzierl bei Krems vom 
25. Marz 1340 findet sich auch die wichtige Bestimmung, daf jedes der 
10 landesfiirstlichen Lehen em n Joch Weingarten des Habsburger-
Besitzes zu bearbeiten hat und dafi das Ertragnis ohne Beihilfe ab-
geliefert werden mutt Der Herzog gab dafiir jedem blofi fur 10 Eimer 
einen und die noch feuchten. Trebern. Anderseits hatten die Lehner fiir 
jedes Gut 5 Eimer Most und aufierdem vom Joch einen Zuber (etwa 28 1) 
Most und em n Korbchen Trauben dem herzoglichen Amtmann zu reichen. 
Diese Bearbeitungsform ist aber vor 1566 wieder aufgegeben worden. 

Wie die Zusammenstellung der Arbeiten im Burgerspitalswein-
garten zeigt, wurde nicht fiir jede die gleiche Anzahl der Taglohner 
benotigt, die meisten brauchte man beim Hauen und Binden. Das be-
sagt auch eine Stadtordnung, die zur Anpassung des teilweise schon 
veralteten Stadtrechtes von 1305 an die neuen Zeitverhaltnisse in den 
Jahren 1523 oder 1524 nach eingehender Beratung mit Rat und Burger-
schaft von einer Regierungskommission zusammengestellt worden war. 
Aus ihr ist vor allem die gra& Not an Arbeitskraften fiir den Weinbau 
ersichtlich, ebenso die Benachteiligung, die der Biirgerschaft dadurch 
erwuchs, dafi die Kloster bessere Lohne zahlten und in ihren geraumi-
gen Wirtschaftshofen vielen Hauern Wohnung geben konnten, die ihnen 
dafiir die Weingarten bearbeiten mufiten. 44) Die anderen stadt. Wein-
gartenbesitzer erwarben daher fur ihre Leute auch Zuhauser oder In-
leuthauser, wie sie im 18. und 19. RI. genannt wurden. Wir finden sie 

von 1570 an wiederholt in den Steuerbiichern beider Stadte. 45) 1581 ist 
direkt das „Hauerhaus" der ansehnlichen Familie Schwarzbock an-
gegeben. Urn sich verlaffliche Krafte zu- sichern und sie zu belohnen, 
wurden gewifi offer die Bearbeiter von Weingarten durch ihre Besitzer 
in Testamenten bedacht, so am 17. Mai 1527 durch den Steiner Barger 
Widmer „damit sy meiner hausfrauen die weingarten treulichen helfen 
pauen". 46) 

Da namentlich Stein wenig Ackerland und geringen Viehstand 
hatte, war in unseren Stadten die Diingerbeschaffung eine wichtige 
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Frage. Man muffle ihn vielfach aus Oberosterreich 47) herbeibringen 

lassen, wohl zusammen mit den Weinstecken,") womit die Schiffe von 
den Klostern beladen wurden, die man zum Heimschaf fen der Weine 
herabschickte. Selbst das Stiff Berchtesgaden sandte fiir seine Kremser 
Weingarten die Stecken.") Obgleich es auch in der VVrachau keinen 
grofien Viehstand gab, holte man von dort vie! Di-inger. Weil dies sehr 

erschwert wurde, setzten sich beide Stadte 1523 fiir unbehinderten An-
kauf, aber ohne jede Preistreiberei em, da sonst viele Weingarten dem 
Verderben ausgesetzt waren oder ihr Verkauf erzwungen wurde.50) Be-

ziiglich der Weinstecken gab es gleichfalls Klagen. Darum verweigerten 
die Stadte dem Forstmeister Balthasar Winkler von GfOhl 1562 die Er-
richtung einer Ladestatte fiir Weinstecken bei Krems, damit diese nicht 
durch leichte Abfuhr zu Wasser f iir die Hauerschaft zu sehr verteuert 

werden,51) oder Kiinig Ferdinand I. schrieb 1557 den Spitzer, Marbacher 
und oberosterreichischen Floliern die genaue Lange und Dicke der 
Weinstecken vor und f iirsorglich wiederholten dies andere landesf iirst-

liche Patente. 52) Selbst um die zerbrochenen Stecken, die tiberstiicke, 
kiimmerten sich die Herrscher von Kaiser Max I. an, der das Heim-
tragen 1516 verbot.") Um das zu verhindern, wurden 1666 sogar Haus-
durchsuchungen angeordnet.") 

Neben der Wirtschaftsform, bei der alle Arbeiten um Taglohn ver-
richtet wurden, fanden sich in Krems auch die Bestandvergebung ein-
zelner Weingarten gegen Jahreslohn 55) oder die Pacht auf Lebensdauer 
einer oder mehrerer Personen, das Leibgeding,") weiters die Pachtung 
gegen Geldzins 57) und gegen Wein 58), namentlich aber die Vergebung 
in der bis heute iiblichen Form um den dritten Eimer,") seltener gegen 
den vierten Eimer 60) oder auf Halbbau.81) Zugleich besafien fast alle 
diese Weinhauer, welche fremde Weingarten bearbeiteten, auch eigene, 
wie schon der Winzer Meginhart im Jahre 1155.62) Das Steuerbuch der 

Stadt Stein von 1570 63) zeigt uns nun, clan von 53 Einwohnern ohne an-
deren Beruf, also von Weinhauern, 12 keinen eigenen Grund besalien, 
jedoch 2-6 Viertel im Drittelbau bearbeiteten, einer aber 16 Viertel 
und em n Stiftshofmeister 42 Viertel. Als Eigenbesitz finden sich 2-8 
Viertel, was noch den gegenwartigen Verhaltnissen entspricht. 

Die Herren der Weingarten muliten ihren Hauern manche Hilfe 
leisten. Das Wichtigste war wohl die Abnahme des geernteten Weines, 
was nur die 1Therlieferung meldet, indes die Urkunden von Geldbei-
tragen zum Steckeneinkauf und Diingen berichten, wie auch von 
Stroh zum Binden 64) oder von Getreidegaben. Um diese bedeutsame Un-
terstiitzung leisten zu konnen, trachteten die Kliister scion im 12. Jh. 
nach der Erwerbung von Ackern bei ihren Wirtschaftshofen sowohl in 
der Wachau 85) als in Krems.") DaIi diese stattlich und gut bebaut 
waren, sagt uns eine Urkunde, die von einem aus Steinen und Holz wohl 
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•aufgefiihrten Hof in Krems berichtet. Bei jedem war auch em n Weinkeller 
mit Presse (torcular), von dem wir beim Kloster Osterhof en schon im 
Jahre 1168 Kunde bekommenr) wahrend er sonst erst viel spater er-
wahnt wird. Des Herzogs Keller mit dem Prelihaus wird um das Jahr 
1195 erwahnt.") Er befand sick neben dem Herzoghofe.") „Des Kaisers 
pren" daraus iibernahm die Stadt im Jahre 1514 fiir das Rathaus,") 
wo die Maische der stadtischen Weingarten geprefit und im weiten 
Keller eingelagert wurden.71) 

Auch die Kloster fiihrten das Lesegut in ihre hiesigen Hofe, u.z. 
selbst aus weit entfernten Weingarten,"), durften dies aber nur gegen 
Entrichtung einer Niederlagsgeb Ohr 73) und gegen Annahme der Ver-
pflichtung, die Fechsung in das Kloster abzufiihren und nicht zu ver-
kaufen oder auszuschenken.") Weil der Rat beider Stadte darauf strenge 
sah, wahrend das stete Bestreben herrschte, sick vom Niederlagsgeld zu 
driicken, den Wein hier zu verkaufen, namentlich aber Ausschankrecht 
zu erhalten, gab es vom 15. Jh. an his weit in das 18. Jh. hinein fort-
wahrend Streitigfeiten und Prozesse,") zumal die Kloster von der 
Steuerleistung an die Stadt ohnedies befreit waren.") Auch die Tor-
mauten wollten sie nicht zahlen, obgleich ihre Weinwagen die Strafien, 
Tore und Briicken „zerfahren", wie die Schwesterstadte behaupteten 
und auf das unbehinderte Pressen und Lesen bei ihnen verwiesen.") Im 
Verlauf dieser Kampfe holten sie 1498 bei den Stadten Klosterneuburg 
und Wien Auskunft em, wie man sick dort verhalte.") Erstere liefi auch 
nur einlagern und verlangte Abtransport his zum Martinstage, die 
Wiener erlaubten einigen Pralaten Verkauf und Ausschank von Wein, 
wenn sie em n landesf iirstliches Privileg vorweisen konnten. Bei uns war 
nur den Kliistern Lilienfeld und Gottweig von 1272 bzw. von 1286 an 
erlaubt, jahrlich fast 1000 Eimer Wein in ihre Hofe zu Krems und Stein 
zu fiihren und da auszuschenken.") Lange darnach bewilligte die Re-
gierung auch den Kremer Jesuiten 500 Eimer.80) Ahnliche Konflikte 
gab es mit anderen „Inhabern oder Nutznie.fiern von Weingarten ohne 
Biirgerrecht" 81) in grofier Zah1,82) besonders mit den Beamten des 
Schliisselamtes.83) Meist endeten diese Streitigkeiten mit einem Ver-
gleich, der die Einfuhr von Wein zu eigenem Bedarf zugestand. 

Wie die Verhaltnisse beziiglich des unbiirgerlichen Weingarten-
besitzes durch Jahrhunderte Bestand hatten, so ist es auch mit dem 
Recite der Einwohnerschaft an Grund und Boden. Gra& Teile, insbe-
sondere im Osten, diirfte der Konig als urspriinglicher Besitzer dem 
Markgrafen geschenkt oder zu Lehen gegeben haben.") Dieser liefi das 
dortige gute Feld schon vor dem Jahre 1125 in viele Acker und Wein-
garten auflosen, die von jener Zeit bis heute zusammen den Flurnamen 
Teilland fiihren.") Er behielt sick diese Landereien auch nicht zur 
Selbstbewirtschaftung, sondern belehnte damit u.a. mehrere Kremser 
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Burger, die ihm aber hiefiir weder Heeres- noch anderen Dienst zu 
leisten hatten, sondern einen Geldzins geben muliten, jedoch das Recht 
bekamen, das Grundstiick sogar verkaufen zu diirfen. Weil sich diese 
Leiheform unter Biirgern ausbildete, wurde sie 1125 und 1136 jus civile 86) 

oder urn 1190 Burgrecht 87) genannt. Sie kam wohl sehr haufig bei 
Stadthausern in Anwendung, eben so oft aber fiir Weingarten und hiefl 
dann auch Bergrecht,88) zumal wenn der Zins in Wein entrichtet werden 

mulite,89) wie es in den spateren Jahrhunderten der Fall war.") Der 
Tractatus de juribus incorporalibus von 1697 91) gibt folgende Definition: 
„Das Bergrecht ist nach altem Herkommen und Gebrauch des Landes 
NiederOsterreich em n gewisser Dienst in Wein oder Geld, so einer von 
Weingarten als Bergherr einzunehmen hat." Es war also keinerlei 
Arbeitsverpflichtung damit verbunden. 

Burgrecht oder Bergrecht hieli nicht nur das Rechtsverhaltnis, son-
dern auch die Abgabe selbst.") Diese war em n wichtiges Vermogen.s-
objekt, wie alle Niederosterreich betreffenden Urbare, aber auch die 
Schenkungsurkunden vieler Burger an KlOster und Stiftungen gerade 
in Krems zeigen. 93) Hier interessieren diese fiir die Wirtschaftsgeschidite 
so wichtigen Faktoren nur insoweit, als sie in Verbindung mit dem 
Weinbau stehen. Aus der grolien Reihe der Gottweiger Urbare oder 
Dienstbficher Wit sich erweisen, wie Edith Rauschers ausge-
zeichnete Dissertation „Studien zur Siedlungs- und Verwaltungs-
geschichte des Gottweiger Amtes Um den Ber g" (Wien 1943) dar-
legt, dafi unter den Burgrechtsgr iinden die Weingarten iiberwiegen 94) 

und 	sie besonders in der Nahe unserer drei Donaustadte zunehmen.") 
Dies war gewili 	alien Stadten Niederosterreichs mit Weinbau der 
Fall; am Beispiele von Krems ist aber gut erkennbar, dafi eben das 
Burgrecht stadtischen Ursprungs ist. Zwei Weingartenerwerbungen des 
Stiftes Berchtesgaden gegen Jahreszins, die urn 1136 erfolgten, sind aus-
driicklich als nach urbana conditione vollzogen vermerkt,") ja aus einer 
Admonter Tradition von etwa 1150 beziiglich eines graen Weingartens 
erkennen wir, dafl das Burgrechtswesen zu Krems em n hier geltendes 
Ortsrecht war (ad justitiam urbis), das nicht von fremd her iibernom-
men worden war, sondern als Gewohnheit des Ortes gait.") 

Dieser Kremser Brauch bestand nun darin, dati der Grundherr 
einem Laien oder der Kirche — wie eben um 1120 dem Salzburger Dom- 
kapitel oder um 1150 dem Stifte Admont — einen Weingarten gegen 
eine geringe Kaufsumme sowie einen jahrlichen Zins liberliefi. 98) Well 

haufiger handelt es sich um em n Leiheverhaltnis,") das mit dem Tode der 

Beliehenen erlosch,100) aber gleich wie beim Lehenswesen. in Erblichkeit 

itherging,101) die dann zur Regel wurde. Deshalb ist diese Leiheform als 
Erbrecht oder Erbleihe (his heredidatis) bezeichnet worden.102) Daneben 
war aber auch die Vergebung zu Leibgeding (iure precario) 
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Die zu Burgrecht erworbenen Weingarten durften, wie schon die erste 
bekannte Urkunde iiber dessen Erwahnung 104) und noch andere vom 
12. Jh. an besagen, von dem damit Belehnten verkauft oder verschenkt 
werden,"°) nur mate der Grundherr mit der neuen Partei wieder ei,nen 
Vertrag abschlielien.160) Er konnte aber auch die Urkunde iiber den 
Verkauf bzw. iiber die Schenkung ausstellen 107) oder dieselbe mit sei-
nem Siegel bekraftigen,108) zum mindesten aber mate er seine Zustim-
mung gegeben haben."°) Im weiteren hat dann das Burgrechts- oder 
Grunddienstwesen, das fur die mittelalterliche Kapitalsanlage von 
grolier Wichtigkeit war,1") eine sehr komplizierte Entwicklung genom-
men und es war eine gra& Erleichterung, als das Jahr 1848 davon Be-
freiung brachte. Die Abschaffung der Grundrenten und Zehente war 
der grofle Segen, den Hans Kudlich dem Weinbau selbst im stadtischen 
Bereiche brachte. 

Fiir die eigentliche Weinwirtschaft war beziiglich der zu Burg-
oder Bergrecht iibernommenen Weingarten die Verpflichtung wichtig, 
sie auf eigene Kosten in gutem Zustande zu erhalten.111) Erfilllte jemand 
seine Leistung nicht, besonders die Zinszahlung, so konnte er des 
Weingartens verlustig werden.112) Diese strenge Bestimmung blieb aber 
nicht aufrecht, sondern es entwickelten sich daf iir allgemeine Rechts-
grundsatze (Dawiderhandelnde sollen d e r Strafe unterliegen, die gegen 
sie das öffentliche Rechtsv,erfahren bestimmt.113) Sie mUssen in beiden 
Stadten allgemein bekannt gewesen sein, denn es hen in den Burg-
rechtsvertragen nur, dafl ihre Verletzung bestraft wird, „als Purgrechts 
recht ist und gewonhait des Landes zu Ostereich und paider Stett 
Chrems und Stain".114) Der Burgrechtszins konnte sogar vom Burgherrn 
ganz erlassen werden. Im 12. Jh, taten es die Babenberger mehrma1s,11°) 
spater auch andere.116) Damit begaben sie sich nun entweder aller ihrer 
Anspriiche auf das Grundstiick und iiberlieflen es dem Inhaber als 
freies Eigen 117) oder sie wahrten sich doch ihr Eigentumsrecht, in dem 
einer nur auf Lebenszeit von der Abgabe befreit wurde 118) bzw. andere 
Verpflichtungen, wie Beherbergung, auf sich nehmen mulite."°) 

Eng verkniipft mit dem Burgrechtsverhaltnis sind die fiir Nieder-
osterreichs Weinbau sehr bezeichnenden Einrichtungen des B e r g-
g ericht es 120) und des Bergmeisteramtes,121) iiber die aus den Quellen 
für unsere Heimatgeschichte weit zuriickreichende Aufschliisse zu ge-
winnen sind. So Wit sich die Entstehung des ersteren urn das Jahr 1230 
erkennen. Damals herrschte Unklarheit, oh von den Weingarten beim 
Fillenbach an das Passauer Domkapital Burgrechtsdienste zu leisten 
seien. Da sagten die Hauer, sie seien nicht zu geben. (sed non sunt dandi, 
sicut dicunt vinitores).122) Diese Aufierung kann nur in einer Versamm-
lung erfolgt sein, in der iiber Weingartenangelegenheiten verhandelt 
wurde. DalI dabei Winzerrechte gewahrt wurden, sagen schon jene 
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wenigen Worte. Weiters entnehmen wir dem Urbar des States Sankt 

Nikola bei Passau vom Beginn des 14. Jh.,123) clafi die Zinse der Ekpert 
von Stein an den Hof des Klosters zu Mautern nach „paumansrecht" 
festgelegt wurden. Es hatte sich also wahrscheinlich so wie fiir die Burg-

rechtsleihe von selbst 124) aus der Gewohnheit em n Recht ausgebildet, das 
die Zinsleistungen und alle anderen Weinbauangelegenheiten regelte. 
Es lebte zunachst in der miindlichen ttherlieferung fort und wurde vom 
Ende des 15. Jh. an als Ber gt aiding fiir diese Weinorte auf-

gezeichnet.126) In einigen Orten, z. B. in Bisamberg, ist diese Nieder-
schrift „Bergrecht" betitelt. Das kleine Falkenstein stellte sein Wein-
bergrecht bereis im Jahre 1309 zusammen, Gumpoldskirchen 1355.126) 

Fiir Krems und Stein eriibrigte sich diese Aufzeichnung, weil ja in ihr 
Stadtrecht das Wichtigste beziiglich des Weinbaus schon 1305 oder 
vielleicht noch friiher aufgenommen worden war,127) so iiber Wein-

gartenverkauf (Artikel 46 der ersten Urkunde), Mafigefafie fiir Wein 
(Art. 54 der 1. und 34 der 2. Urkunde), Burgrecht (Art. 6/2), Weingarten-
arbeit, Lese, Hiller, Vbernahme von Burgrechtsweingarten, Neuanlage 
der Weingarten und Verkauf, sehr eingehend wegen Bergmeister (Art. 
14/2), Weinschenken durch Wirte (Art. 34/2), Verbot der Einfuhr un-
garischer Weine und von osterreichischem Wein nach dem Martinstage 
(Art. 36/2). Die Bergtaidinge sind uns zwar in Krems nicht direkt be-
zeugt, wohl aber von 1508 bis ins 19. Jh. der Gartenschlufi zunachst im 
Salzburger Garten und spater in der Schiefistatte vor dem Steiner 

Tore,128) der 1551 als nach altem Branch abgehaltene Versammlung be-
zeichnet wurde, bei der iiber die Weinlese sowie iiber Einfuhr fremden 
Weines einhellige Beschliisse gefalit wurden oder wo 1608 die Hohe des 
Leserlohnes beschlossen 219) und sicherlich auch Klagen ither schlechte 
Bearbeitung von Weingarten vorgebracht wurden, die stadt. „tlbergeher" 
festzustellen hatten. 130) 

Die auswartigen Grundherren bestellten zur tlberwachung der 
Weingartenarbeit und der Lese sowie zur Weingebarung einen Berg-
meister.139 Die Funktionen eines solchen hat gewili schon. im Jahre 1131 
der praepositus Poppo 132) iiber den Babenberger Besitz in Krems aus-
getibt, ebenso die bei einer Garstener Tradition urn 1180 anwesenden 
praepositi.133) Im Jahre 1232 findet sich aber bereits ein magister mon-
tis 134) u nd 1291 der per chmaist e r.136) Diese gab es bei uns wegen 

der grofien Zahl der hier begiiterten Kloster und Adeligen in Menge,'") 
wahrend der Grundeigentiimer, der Bergherr, nur selten aufscheint.137) 

Weil er nicht anwesend war, betraute er eben semen Bergmeister mut 
der Vertretung und Wahrung aller Rechte. Der Dechant von Krems, der 
ja her lebte, konnte die Urkunden ither Weingartenverkaufe als „Berg-
herr" besiegeln,138) ebenso em n Steiner Burger 136) oder die Priorin des Do-

minikanerinnenklosters Imbach als „purchfrau".14O) Aus den Urkunden 
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ist nur die Erlaubnis des Bergherren oder seines Bergmeisters zu Ver-
kauf oder Schenkung von Weingarten ersichtlich, alle anderen Befug-
nisse, namentlich des letzteren, sind natiirlich dieselben ge-wesen wie in 
den Ubrigen Weingemeinden, deren Orts- und Bergrechte ja sehr viel 
dariiber besagen.141) 

In Krems und Stein waren diese Amtsmanner wohl kaum beliebt, 
darum lielien die Burger in das Stadtrecht von 1305 die Bestimmungen 
aufnehmen, dal die Bergmeister sie am Weingartenbau, am Lesen, am 
Einsetzen der Hitter, bei Neuanlagen und beim Verkauf von Weingarten 
nicht behindern diirfen. Die Weinlesezeit sollten sie selbst bestimmen 
konnen. Wollte der Bergmeister hinderlich sein, dann brauchten ihm die 
Burger nicht zu gehorchen und wurden vom Rate selbst in dem Falle 
nicht zur Rechenschaft gezogen, wenn daraus em n Schaden entstand. 
Die Bergmeister hatten zwar das Recht, vom Verkaufer und Kaufer der 
Weingarten fiir die Erlaubnis sowie fiir die Urkundenausstellung, Ein-
tragung ins Grundbuch (die Geweranschreibung) 142) eine Gebiihr, die 
Ablait und Anlait, einzuheben. Verlangten sie aber „mer denne sein 
rechtes recht", dann gestattete das Stadtrecht die Meldung an den Rat, 
der dem Bergmeister selbst die Mlle der Gebiihren vorschlug. Nahm er 
sie nicht an, was aber als Frevel empfunden wurde, oder suchte er, die 
Angelegenheit hin.auszuschieben, dann hatte der Stadtrichter selbst jene 
Gebiihren einzuheben und die Verkaufsurkunde auszustellen, dem 
Bergmeister aber brauchte keine Anlait und Ablait entrichtet 
zu werden.143) Das bedeutet eine starke Einschrankung der grund-
herrlichen Rechte zu gunsten der Stadt, also der Allgemeinheit. 

Die Lage utfserer Weinhauer war infolge des Burgrechtsverhaltnisses 
auch insoweit begiinstigt, daf sie von Robotverpflichtungen frei waren. 
Wir finden diese in keiner Urkunde und im Tractatus de juribus incor-
boralibus von 1679 hen es ausdriicklich: Von den Burgrechten ist dem 
Grundherrn keine Robot zu leisten,144) was eben altosterreichischem 
Brauch entsprach. Als grofie Begiinstigung erscheint es uns heute, dal/ 
die Weinhauer zu mindestens vom Ende des 16. J11. an nicht als Sold-
ner angeworben werden durften,145) wiewohl vielleicht mancher lieber 
em n flotter Landsknecht geworden warp, als daheim schwere Arbeit zu 
leisten. Fiir das Entlaufen zum Kriegsdienste konnte em n Winzer nach 
dem Patente Kaiser Leopolds I. vom 31. August 1666 sogar gehenkt 
werden.1") 

Die Beschaffung der Arbeitskrafte fiir die Bewirtschaftung der 
Weingarten ist ja schon eine alte Sorge, die sich auch in unseren Stadten 
sehr ausgewirkt hat. Dies zeigt die Weingartenordnung, die am 
30. August 1548 fiir Krems erlassen worden 1st.147) Die Hauerknechte 
oder Burgknechte 148), wie die unverheirateten Winzer ohne Weingarten-
besitz genannt wurden, durften nicht unter der Arbeit fortlaufen oder 
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abgeredet werden. Nur wer einen Pafibrief oder rechtmaige Ent-
lassung vorweisen konnte, war aufzunehmen. Er muffle bei einem an-
saIiigen Hauer die Arbeit durch 2 oder 3 Jahre ordentlich lernen, dann 
erst durfte er einen Weingarten in Bau oder Bestand nehmen. Auch 
sollte liber ihn erst Kundschaft eingezogen werden. Weingartenbesitz 
war dem zugewanderten Hauerknecht nur gestattet, wenn er sich ver-
heiratete und dazu brauchte er Magistratsbewilligung, sonst wurde er 
noch 1735 aus Krems verwiesen. Ganz leicht hatte man den fremden, 
voriibergehend tatigen Arbeitskraften das Leben nicht gemacht, die 
zudem allwochentlich kontrolliert wurden.149) Trotzdem liellen sie sich 
die Stimmung nicht verderben und machten alljahrlich einen. feierlichen 
Ausmarsch mit Waf fen und Fahne nach Hadersdorf, der schon 1524 als 
alter Brauch bezeichnet wurde.150) 

Die Kloster hatten die Hauer auf ihren Hofen als lnwohner oder 
coloni, die die Weingarten bearbeiteten,151) zum Teile sogar ohne Gegen-
leistung.152) Das Stift Zwettl baute scion vor 1287 bei seinem Hofe im 
Kremser Vorort Weinzierl 14 kleine Hauschen, deren Insassen die 
Klosterweingarten bearbeiteten.153) Diese Hausergruppe hat sich his 
heute mit dem Namen „Die Zwettler" erhalten.'") Der sonderbarste 
Ausweg in der Wirtschaftsschwierigkeit bot sich dem Stifte Osterhofen 
fur semen verodeten Weingarten auf dem Pfaffenberge. Ihn iibernahm 
um 1265 der Einsiedler Otto zur Neuaussetzung und Bearbeitung, urn 
dadurch von seiner Siindenlast befreit zu werden.155) Das Kloster Wald-
hausen fand fur seine 10 Viertel im Martal 1451 eine fleiIiige Frau zur 
Arbeit, nachdem man sie dem Hauer Poscherer wegen Nachlassigkeit 
abgenomm en hatte.156) 

Aus den klosterlichen Wirtschaftsaufzeichnungen bekommen wir 
auch Kenntnis, wie hoch die Kosten des Weinbaus bei uns im Verhaltnis 
zu anderen Weingebieten waren, zumal aus der Angabe von 79 Pfund 
Pf beziiglich der cultura vinearum aus dem Rechnungsbuch der Habs-
burger fiir 1337 wegen Unkenntnis der Grolie des Besitzes kein Schluti 
moglich ist. Das Urbar von Kremsmiinster aus der Zeit von 1321 his 
1325 besagt aber, dali die gute Bearbeitung eines Joches Weingarten 10 
Pfund kostet und im Durchschnitt 10 Fuder = 320 Eimer = 179 hl ein-
bringt, also fast 30 hl für em n Viertel. Das gait aber fiir Klosterneuburg. 
Beziiglich Mautern und Krems wird beigefiigt, dali es longe minus be-
trage, weil hier die Joche viel kleiner sind.157) 

Das Rechnungsheft des Kremser Biirgerspitals fiir 1460-61 lath 
vor allem erkennen, (10 dessen Weingarten zumeist von Taglohnern be-
baut wurden und &di die Arbeiten je nach der Schwierigkeit der 
Leistung Bezahlung fanden. Einige Arbeiten wurden manchmal nicht 
nach Taglohn, sondern urn einen allgemeinen Lohn entrichtet, beispiels-
weise das Jathauen und Bandhauen von einem Joch mit je 1/2  Pfund 
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(= 360 Pf) oder das Stecken Schlagen in einem Joch 45 Pf. Die ent-
fernier gelegenen Weingarten waren zu einem Gesamtbaulohn Ter-
geben, so 4 Joch bei Stratzing um 20 Pfund (= 4800 Pf) oder 3 Viertel im 
Stratier Tale um 360 Pf. Als Mal/stab fiir diese Preise kann gelten, dal/ 
eben nach jener Biirgerspitalsrechnung em n Pfund Fleisch mit 3 Pf, emn 
Metzen Weizen. mit 56 Pf bezahlt und die Kost fiir einen Presser im 
Tage mit 12 Pf berechnet wurde. Noch bessere AufschlUsse Uber die 
Weingartenarbeit und Lohnverhaltnisse geben die Kremser Kammer-
amtsrechnungen von 1516 an, aus denen vor allem ersichtlich ist, dati 
nicht nur das BUrgerspital, sondern auch die Stadt selbst Weingarten 
besali und Weinwirtschaft mit Presse und Keller im Rathause betrieb. 
Mit Ausnahme von Martal, wo die Stadt 10 Joch besali, ist uns iiber die 
GrOlie ihrer Weingarten nichts gesagt. Sie lagen in den Rieden Brunn-
weingarten, Frechau, Kohl, Kuchelmeister, Martal, Ohringer, Peunt und 
Wartberg. Spater waren sie alle im Gesamtbaulohn vergeben. Getrennt 
bezahlt wurden als extra ordinari Arbeiten das Gruben, wofiir em n Tag 
mit 30 Pf bezahlt wurde, oder das Raumen und Ausbessern der Mau-
ern, fiir welche Arbeiten em n Tagliihner 20 Pf erhielt. Die Stadt stellte 
das Stroh und die Weinstecken bei, von denen 1000 Stuck 100 Pf 
kosteten. Das Spitzen und Eintragen wurde nach 1000 Stuck mit 111/2  
Pf entlohnt. Weiters ist ersichtlich, dal/ die Weingarten sorgsam einge-
Idunt wurden., was auch die Regierung anordnete. So verstehen wir die 
manchmal recht hUbschen, gemauerten Tore, die die Zugdnge zu den 
einzelnen Rieden bildeten.158) Im Jahre 1516 besaii Krems auch beim 
Hiillenstein vor Diirnstein einen groflen Weingarten, Fiir ihn wurde 
jede Arbeit getrennt bezahlt,159) so auch das Zufiihren, Abladen und 
Eintragen von Diinger, von dem 32 Fuhren mit je 28 Pf gekauft wur-
den, weiters die Auslagen fiir die Weinernte u.z. von 20 Lesern, 10 Butten-
tragern, 2 Tretern, dann an die Hiiter das Hut geld, Leihgebiihr fiir 
Bottiche und deren Bewachung wahrend der Nacht, der Abtransport 
von 112 Eimer Maische nach Krems in 7 Fuhren a 130 Pf; schliefflich 
erhielten die 10 Hauer, die die Arbeiten verrichteten, nach ihrer Beendi-
gung am 25. August, also wohl zum Gartenschluli, der ja einst bei uns 
gefeiert wurde,160) je eine Achterin (1'75 1) Wein, die 8 Pf kostete, nach 
der Lese alle Helfer zusammen bei einem FriihstUck 14 1 und die iib-
liche Preligans. Die Kremser haben diesen Wachauer Weingarten noch 
im 16. Jh. verkauft und auf dem Heiligenstein in Zobing 14 Viertel er-
worben, in deren Besitz die Stadt nach der Kammeramtsrechn.ung von 
1518 erscheint. Auch sonst nahm sie haufig Veranderungen mit ihren 
Weingarten durch Tausch, Kauf oder Verkauf von') Im Jahre 1790 
besali Krems 64 Viertel, die zum Teile noch in den alten Rieden von 
1516 lagen, namlich in Frechau, Kogel, Martal, Ohringer und Peunt.163) 
Die Hiihe der Lohne, Arbeitszeit und noch viele andere Angelegenheiten 
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waren fur beide Stadte stets von grolier Wichtigkeit, sie hatten auf 
deren Regelung sogar fiir das ganze westliche Niederosterreich grolien 
Einflual") 

Besondere Bedeutung aber hatte der Drittelbau, der uns von 1271 
an in Krems begegnet. Seine Einfiihrung hangt mit dem uberhand-
nehmen der seit 1240 nachweisbaren Verodungen von Weingarten zu-
sammen, als deren Ursache schon in der diesbeziiglichen Urkunde das 
Fehlen von Arbeitskraften angegeben ist.'") Namentlich enthalten dann 
die Urbare des 15. und 16. Jh. Angaben iiber Verodung von Weingarten, 
so 6 Joch. des Kremsmiinster Besitzes bei Stein.166) Das Stadtbuch sagt 
im Jahre 1527 von einem Weingarten des Steiner Pfarrers, er sei ganz 
od geworden, die Mauern sind niedergegangen. Nur einige alte Stocke 
zeigen, dali es em n Weingarten war.167) Aus der Bemerkung im Urbar 
von Kremsmiinster: „welche nun von ihren Weingarten den dritten 
Eimer geben", und aus der folgenden Erwahnung des „jungen Neusatz" 
ist aber erkennbar, daB das Stiff erst kurz vor der Neuanlage des Urbars 
im Jahre 1467 bei mehreren Weingarten zum Drittelbau iibergegangen 
ist. Ebenso hen es im GOttweiger Urbar f iir die Zeit um 1590, dal/ 
5 Joch gleich hinter dem Hofe des Stiftes zu Stein in der Wieden „gros 
unfruchtbar" seien, die einem Hofmeister zum Bauen iiberlassen wur-
den.168) Nach weiteren Eintragungen ist damit Drittel- oder Halbbau 
gemeint. Diese Beispiele zeigen den tibergang zu einer Bewirtschaftung,_ 
die wegen Anteil am Ertrag weit mehr Anreiz hot als die Arbeit gegen 
Gesamt- oder Baulohn und insbesondere gegen Taglohn. Das war der 
beste Ausweg, urn dem immer grolieren Mange! an Arbeitskraften ab-
zuhelfen,160) der eine der Hauptursachen der grofien Weinbergsodungen 
war, die auch in den Urbaren des Stiftes Wilhering aufscheinen.170) 
Gerade diese aber ebenso wie der Bericht des Kremser Biirgermeisters 
vom Jahre 1675, dali viele Weingarten Ode liegen, zu Stauden und 
Steinhaufen verwiistet .sind,171) erweisen den Fortbestand der traurigen 
Verhaltnisse, die sowohl durch die Beibehaltung des Eigenbaues mit 
Taglohnern als durch die Verheerungen des 30jahrigen Krieges bedingt 
waren. Bei Krems wurden in den Jahren 1645 und 1646 viele hundert 
Viertel zu Ciden gemacht.172) Doch auch fiir den Weinbau brachten die 
Erfolge der Tiirkenkriege nach der Befreiung Wiens grofien Auf-
schwung. 

KREMS [ND STEIN ALS WEINBAUYORORTE. 

Unser Heimatland Niederosterreich nimmt in der Ausbildung der 
bauerlichen Rechtsverhaltnisse eine ganz besondere Stellung em. Was 
sich hier fernab von anderen Weingebieten des Westens und Siidens aus 
sich selbst heraus nach alter Gewohnheit entwickelt hat, war so gut, 

116 



.fe! 

daii es zunachst im benachbarten Siidmahren als Bergrecht selbst 
in tschechischen Gebieten iibernom men wurde und sich sogar his Prag, 
Leitmeritz und Briix verbreitete.17") Das vollzog sich noch im 14. Jh., zu 
einer Zeit also, aus der sich ganz wenige Dorfrechte in Niederosterreich 
erhalten haben, weil sie eben noch nicht zur vollen Ausbildung gekom-
men waren, denn diese begann erst im 15. Jh.174) Der Ausgangspunkt 
der bedeutsamen Erscheinung war das kleine Falkenstein bei Poys-
dorf und sein Bergrecht vom Jahre 1309.175) Durdi dessen treffliehe 
Fassung haben die Falkensteiner Weinbauern solche Geltung erlangt, 

sich nicht nur ihr Bergrecht weit verbreitete, sondern von ihnen 
auch durch andere Weinorte Rat und Rechtsbelehrung eingeholt wurde, 
wenn man iiber eine Weinbausache unklar oder in Streit gekommen 
war. Der Markt Falkenstein tritt uns also beziiglich Weinwirtschaft als 
der gleiche Oberhof entgegen,178) wie die grolien Stadte Magdeburg und 
Niirnberg in allgemeinen stadt. Fragen oder Iglau beziiglich des Berg-
wesens. 

Um die Mitte des 15. Jahrhunderts hatte sich infolge starken Viper-
handnehmens der Weingarten die Lage der Winzer sehr ungiinstig ge-
staltet.177) Kaiser Maximilian I. suchte daher durch mehrfache Verord-
nungen eine Besserung herbeizuf iihren.178) Noch tatkraftiger griff sein 
Enkel Ferdinand durch.179) Ihn erfiillte ja ebenfalls die Sorge um den 
damals sehr zahlreichen Winzerstand, der sich trotz seiner Bedrangnis 
an den Bauernunruhen von 1525-1526 fast nicht beteiligte.180) Zugleich 
war es ihm urn die Starkung des Weinbaues aus finanziellen Griinden 
zu tun, da dieser viele Steuern und Z011e einbrachte.181) 

Das diirften die Beweggriinde gewesen sein, die Konig Ferdinand am 
31. August 1548 zur Erlassung der Weingar t en or dnung der 
Stadte Krems und Stein bestimmten. Sie bedeutete fiir diese aber kei-
nerlei Einschrankung, sondern erhob die alten Weinplatze gemeinsam 
zum Vororte fiir Weinbauangelegenheiten im westlichen Niederoster-
reich. Wien bekam diese Stellung fiir die Mitte und die ostlichen Teile 
des Landes,182) indes Falkenstein vielleicht sein alter Vorrang im nord-
iistlichen Niederosterreich belassen wurde, da die Weingebiete von Mistel-
bach, Haugsdorf, Mailberg, Poysdorf, Herrenbaumgarten und Zisters-
dorf in den Ordnungen f iir Krems und Wien nicht angef iihrt sind. Diese 
bedeuteten fiir Niederosterreich jedenfalls eine grofie Neuerung, 
wahrend man in Steiermark bereits seit 1526 um die Zusammenstellung 
einer Bergrechtsordnung bemiiht war, die aber erst im Jahre 1543 er-
schien. Die steirischen Stande hatten sie sich selbst gegeben und Konig 
Ferdinand I. bestatigte bloti das um fangreiche Gesetz.183) 

Die niederosterreichischen Weingartenordnungen hat er aber in 
eigener Machtvollkommenheit erlassen, allerdings nach Erkundung der 
Verhaltnisse und Beratung mit deren Kennern.184) Es wurden damit Be- 
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stimmungen gegen die ledigen Knechte oder Laubenherren getrof fen. 
Sie sollten keinen Weingarten in Bau oder Bestand (Pacht) nehmen und 
nur gegen Paliporten (Entlassungsschein) in Arbeit genommen werden. Ihr 
Ungehorsam mulite mit Geldstrafen und sogar mit Ziichtigung geahndet 
werden. Fremde Arbeiter konnten nur Verwendung finden, wenn sie 
einen Mann beibrachten, der sich mit 32 Pfund Pf verbiirgte, dali der 
Fremde- ehrbar und in der Weingartenarbeit wohl erfahren sei. 

Weiters verf iigte die Weingartenordnung die zufriedenstellende Be-
zahlung der Arbeitskrafte durch den „Weingartherrn", strenge Strafen 
wider das Abreden, die Zeit und die Pausen der Arbeit (zum Friihstiiek 
und zur Jause eine halbe Stunde, mittags eine Stunde), das Verbot von 
Schenkenbesuch, Kegeln und anderem Mulliggang bei schonem Wetter 
wahrend der Arbeitszeit, das Waffentragen im Weingarten, jede Gottes-
lasterung und nachtliche Ausschweifungen.185) Als Taglohn durfte von 
der Fastenzeit bis zum St. Georgstag (24. IV.) nicht mehr als 30 Pf, dann 
bis Johanni (24. VI.) hochstens 34 Pf, bis zur Weinlese wieder bbali 30 Pf 
und hernach bis zur ersten Fastenwoche nur 20 Pf den Mannern be-
zahlt werden. Die Frauen bekamen fiir den ersten Termin 16 Pf, fiir die 
Griinarbeit Oaten und Binden) im Mai und Juni bloli 20 Pf und vom 
Herbst bis Friihling nicht iiber 14 Pf. Dabei gab es weder Kost noch 
Wein. Das Gruben sollte auch nur im Taglohn bezahlt werden und nicht 
nach der Leistung. Wenn die Hauer Kost verlangten, munten sie „zimb-
lich essen" bekommen, doch keinen Wein. Der Taglohn erniedrigte sich 
aber um 14 Pf,186) was die Preisverhaltnisse jener Zeit ungefahr er-
kennen läIlt. Die Lohnsatze paliten sich durchaus nicht gut der Schwie-
rigkeit der Arbeit an, wie es nach der Biirgerspitalsrechnung von 
1460-61 der Fall war, der gegenitber eine Lohnerhohung von durch-
schnittlich 10 Pf, also um mehr als 40% festzustellen ist. 

Wie der fremde mate auch der standige Arbeiter, der Hauer oder 
Weinzierl, die iibernommene Arbeit fertig machen. Bei Verheerung in-
folge Unwetter hatte er nach Feststellung der Schaden durch Beschau-
leute den Weingarten gegen besondere Entlohnung wieder instand zu 
setzen. Zur Vberwachung der gesamten Weingartenarbeit fiir arm und 
reich, fiir die einheimischen wie fiir die auswartigen Besitzer sollten in 
jedem Orte em n oder mehrere verstandige tlbergeher gewahlt werden, 
die jeden festgestellten Arbeitsmangel mit einem aufgesteckten Kreuz zu 
bezeichnen und anzuzeigen hatten. Wurde er nicht verbessert, so drohte 
dem Hauer Gefangnis und Geldstrafe sowie bei deren Verweigerung 
of fentliche Ziichtigung. Falls die Taglohner eines Bestandnehmers 
(Weinzierl) sehlecht arbeiteten, wurde er bestraft. Wenn tibergeher 
Widerstand fanden oder gar milihandelt wurden, genossen sie guten 
Schutz.187) Weiters wurde jede Begiinstigung der Weinleser durch die 
Gutsherrschaften getadelt und die Entlohnung fur diese Arbeit genau 
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festgesetzt, wobei auch die Pragans aufscheint, ebenso die tlberlassung 
von Trauben an die Leser.188) Verhaltnismithig kurz ist der letzte Punkt 
behandelt, das Verbot der Aussetzung neuer Weingarten. Gerade das 
erschien aber den Kremsern und Steinern als das Allerwichtigste, wie 
die wenigen Schriftstiicke erkennen lassen, die im weiteren auf die 
Weingartenordnung Konig Ferdinands Bezug haben. Scion mit Riick-
sicht auf ihr grolies Interesse fiir diese Angelegenheit erfiillten sie die 
letzte Verpflichtung, jene auf alien Gerichtsversammlungen sowie jedes 
Vierteljahr an einem Sonntag von der Kanzel herab zur Verlesung brin-
gen zu lassen."9) 

Die Hauptsache bei der neuen Weingartenordnung war aber, dati 
mit ihrer Durchfiihrung Krems und Stein in einem weiten Gebiete be-
traut wurden, das von Mahrens Grenze bei Oberretzbach an noch die 
Orte Retz, Nalb, Guntersdorf und Hollabrunn umfaIite, wohl dem 
Gollersbach abwarts bis zur Miindung folgte, die Donau iibersprang 
und bis nach St. Andra und Wiirdern gegen Osten sowie in den Wiener-
wald hinein reichte, soweit an dessen Nordrand Weinbau betrieben 
wurde. Ebenso weit erstreckte sich der Bereich dieser Ordnung in das 
westliche Niederosterreich. Dem Bfirgermeister, Richter und Rat beider 
Stadte war somit der grate Teil von dessen Weingebiet unterstellt wor-
den. 83 Siedlungen des Bereiches wurden namentlich angefiihrt, darun-
ter natiirlich die Weingemeinden Diirnstein, Langenlois, Pulkau, Retz, 
Strait Weilienkirchen und Zellerndorf. Da in dem angegebenen Gebiete 
der Weinbau durch Krieg, Braude, Frost und Ungewitter schwer ge-
schadigt worden war und ihm beziiglich der Arbeiter, der Hauerent-
lohnung, insbesondere durch die fremden Krafte „unertragliche Bur-
den" auferlegt wurden, wodurch auch die landesherrlichen Einkiinfte 
beeintrachtigt worden sind, so hat Kiinig Ferdinand auf der Stadte 
Krems und Stein „untertaniges Bitten" die Weingartenordnung ver-
fassen und ,,in Druck of fentlich ausgehen lassen.190) Damit sie gehorsam 
vollzogen wurde, erhielten jene den Auftrag, 1.1 berreiter zu be-
stellen, die in alien Orten des Bereiches eifrig umher reiten und fleiflig 
aufzumerken hatten. So oft sie eine Verletzung des Patents bei einer 
Stadt feststellten, mate diese 50 Pfund Pf Strafe zahlen, em n Markt 
25 Pfund Pf, em n Dorf 10 Pfund Pf. Das Strafgeld war nach glaubwiir-
diger Anzeige bei den Stadtbehorden ihnen zu iibermitteln. Ein Drittel 
davon verblieb sogar bei den Stadten.191) 

Ihre Burger diirften iiber die landesfiirstliche Weingartenordnung 
recht befriedigt gewesen sein und glaubten auch berichten zu konnen, 
daB sie „durchaus geht", bloB beztiglich der 1Therreiter erbaten sie sich 
genauere Weisungen. Die Hauerschaft „redete aber fast schimpflich" 
von ihr. Diese Stimmung meinte man durch Strafen unterdriicken zu 
konnen.'92) Die Stadte konnten aber der Unzufriedenheit nicht Einhalt 
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tun. Namentlich waren die Ostlichen und siidlichen Teile des -Ober-
wachungsbereiches „widersaliig" und nur die Weinhauer westlich des 
Kamps erwiesen sich als „gehorsam". Anlafflich dieses Berichtes vom 
19. Juli 1549 erfahren wir, daf auch das Kremser Gebiet in 4 Viertel 
geteilt worden war. NOrdlich der Donau bildefe der Kamp die Tren-
nungslinie, im Siiden die Traisen. In jedem dieser Teile hatten sich die 
Abgesandten aller Orte Ofters zu versammeln und iiber ihre Erfahrun-
gen zu berichten, doch wuliten sie nichts anzugeben oder wollten es 
nicht tun. Jedenfalls hatte niem and Freude, dal mit der neuen Ord-
nung eine bedeutende Abgabe von jedem Joch Weingarten verbunden 
wurde, mit der die an und fiir sich nicht beliebten llberreiter und ihre 
Pferde zu erhalten waren.193) Schlauerweise meinten sich alle Orte, die 
nicht namentlich angefiihrt waren, dieser grotien Last entziehen zu Icon-
nen, wogegen die Vororte bei der Regierung energisch Einsprache er-
hoben.194) Sie drangen im weiteren wiederholt in diese, genaue Bestim-
mungen wegen der llberreiter zu erlassen.195) Ebenso setzten sie sich 
gegen Neuanlagen in der Ebene em n und verwiesen darauf, dafi durch 
deren Zunahme Mangel an Vieh sowie Teuerung von Fleisch und Ge-
treide eintrete."") Da sich immer neue Schwierigkeiten zeigten, ver-
langte der Stadtrat die neuerliche Erlassung einer Ordnung, die die 
strenge Einhaltung der Lohnsatze und llberwachung durch die Bereiter 
gewahrleisten miisse. Die Hauer wollten namlich nicht mehr urn den 
festgesetzt en Taglohn arbeiten, aufier sie erhielten Essen und Trinken 
dazu. Diese „polterten" und erklarten „drutzlich", es ware besser ge-
wesen, die neue Ordnung nicht zu erlassen.197) 

Wiewohl man in der Eingabe an die Regierung am 15. III. 1550 zum 
Ausdruck brachte, dal beide Stadte die neuen Graften und Satze (Neu-
anlagen) weniger schadlich empfinden,198) so sehen wir doch, clan gerade 
auf die Beachtung dieses Punktes besonderes Gewicht gelegt wurde. 
Der Stadtrat mahnte am 19. HI. 1565 die Eggenburger, Langenloiser und 
Retzer, die Weingartenordnung zu beachten und weder bei ihnen selbst 
noch in Nachbarorten die Aussetzung neuer Weingarten zu dulden.199) 
Ein gleiches Schreiben ging kurze Zeit darauf an den Abt von GOtt-
weig 200) und dem Pfleger won Grafenegg wurde aufgetragen, die Neu-
anlagen in Feuersbrunn zu zerstoren, sonst miisse er bei der Regierung 
angezeigt werden.201) In der Umgebung fiihrten die Kremser sozusagen 
persiinlich die Weingartenordnung durch. Es wird namlich gemeldet, 
dafi der Rat am 30. V. 1586 zwanzig Mann nach Stratzing schickte, um 
die Reben aus neuen Weingarten auszureifien und die Graben einzu-
raumen.202) Anderseits war er bedacht, vernachlassigte Griinde wieder 
in guten Stand zu bringen, und wendete sich deshalb an den Bischof von 
Passau 203) oder forderte den AM des Stiftes Lambach dazu auf.204) 
Selbst an den Kaiser wendete er sich neuerlich im Jahre 1561, er moge 
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nochmals die Einsetzung von lThergehern befehlen. Als Beispiel einer 
Rechtsbelehrung durch den Vorort mag die Auskunft an Langenlois be-
ziiglich der Wochenknechte und ihrer ITherwachung gelten.205) 

Am 18. II. 1576 erlieli Kaiser Maximilian II. eine neue Kr em bs 
und Stainerische Weingart Ordnun g,20") da nach der 
alien von 1548 „bishero gar wenig gelebt" worden war. Das hatte den 
Magistrat zur Beschwerde und Bitte um eine Zusammenkunft aller ihm 
unterstellten Orte gefiihrt, in der tiber die Belohnung der Tagwerker für 
die Weingartenarbeit beraten und eine Einigung beschlossen wurde. In 
Anbetracht der „augenscheinlichen grofien Arbeit des Hauervolks" 
bestatigte der Kaiser die Vereinbarung und verkiindete erhohte Lohne 
mit anderen Fristen, niimlich vom Fasching his 24. VI., von da his 
24. VIII., weiters his zum Martinstag und nun wieder his zur ersten 
Fastenwoche. Die Lane betrugen nun 40, 36, 28 und 24 Pf, erhohten 
sich also um 4 his 10 Pf. Sie sollten aber nunmehr jedes Jahr in einer 
Versammlung neu festgesetzt werden, die f dr den Sonntag nach dem 
Dreikonigstag in das Rathaus einberufen wurde, wozu jeder On Ver-
treter entsenden mufite, sonst verfiel er der Geldstrafe nach der Ab-
stufung von 1548. Die unleidigen tTherreiter scheinen nicht mehr auf, 
alle anderen Bestimmungen der ersten Weingartenordnung wurden bei-
behalten.207) 

Krems blieb damit der Vorort und hat seine Aufgabe im Jahre 1589 
in wichtiger Angelegenheit mit Erfolg erfiillt. Damals gab es eine sehr 
gute Traubenernte und man hatte grofie Sorge um den Absatz. Das 
wirkte sich in unserer Stadt besonders aus, denn seine Burger hatten 
nicht nun selbst aufierhalb des Stadtgebietes viele Weingarten,208

) son-
dern kauften dazu grofie Mengen von Wein aus den Ostlichen Nach-
bargebieten, im Jahre 1556 zum Beispiel 1748 Eimer.209) Vberdies brach-
ten auch Fremde ihre Ernte hierher, von wo sie nach Westen und in die 
Alpen weiter verkauft wurde. Nun meinten Kaiser Rudolf II. und sein 
Bruder, Erzherzog Matthias, der fur ihn in Nieder- und Oberosterreich 
regierte, es komme ihren Kassen mehr Geld zu, wenn der Wein im Lande 
getrunken werde. Darum verboten sie dessen Ausfuhr ohne besondere 
Erlaubnis, die durch Pafibriefe erteilt wurde. Gegen diese schwere Be-
eintrachtigung erhoben die beiden Stadte nachdriickliche Beschwerde, 
dati dem ganzen Lande Not drohe. hire Schilderung aller Nachteile war 
so eindrucksvoll, dal der Pafibriefzwang aufgehoben wurde. Allerdings 
kam daf iir eine Erhiihung des Weinzolles an den Grenzen, die sich bald 
ebenso schwer auswirkte,21 gegen welche aber unsere Ahnen keine Ab-
hilfe schaf fen konnten. 

Auch weiterhin sehen wir das Stadtepaar noch in f iihrender Rolle. 
Es suchte 1627 die Bestatigung eines Patentes zu erwirken, das Krems 
ermachtigte, die alten Tagungen nach dem Dreilainigstage zur Lohnfest- 
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setzung in sein Rathaus einzuberufen.211) Kurz darauf rief der riihrige 
Magistrat die Weinorte des Viertels ober dem Manhartsberg, also des 
einst „gehorsamen Gebietes", zusammen, urn gegen die Weinzehent-
erhohung durch den Bischof von Passau Stellung zu nehmen. Die 
darauf hin eingebrachte Beschwerde fand auch wieder Gehor und die-
ser Erfolg wurde auf einer neuerlich einberufenen Versammlung fei-
erlich yerkiindet.212) Energisch verwahrte man sich weiters, als 1646 eine' 
Steuer auf die Weingarten gelegt und nach Vierteljoch bemessen wurde. 
Im Interesse eines groflen Teiles des urspriinglichen Vorortbereiches 
wiesen die Kremser darauf hin, dafl her em n Viertel blofl 2-4, hiichstens 
5 Tagwerke umfasse, wahrend im ostlichen Niederosterreich 10 Tag-
werke auf em n Viertel kommen, dal also die Steuerbemessung nach 
Vierteln em n Unrecht sei. Spater sah man aber doch em, dafi das nicht 
ganz stimme und im Jahre 1675 wirkte der hiesige Magistrat in dieser 
Hinsicht aufklarend auf die Weinorte Klosterneuburg und Mödling 
em n und machte aufmerksam, dali die Grundsatze fiir diese Steuer-
schatzung von einem AusschuIi der Stadte und Markte festgelegt wor-
den seien.213) Die alte Weingartenordnung von 1548 und ihre Erneuerung 
durch Kaiser Maximilian H. hat sich wohl in ihrer Geltung allmahlich 
nur auf die nahere Umgebung unserer beiden Stiidte beschrankt und 
war durch die allgemeine Weingartenordnung Kaiser Leopolds I, vom 
31. VIII. 1666 auch rechtlich uberflussig geworden.2") Trotzdem lath 
sich em n allmahliches Ausklingen der Fiihrungsrolle in dem wahrend der 
Jahre 1768, 1773 und 1783 immer noch aufflackernden Kampf gegen das 
Aussetzen neuer Weingarten festste1len.21 ) 

lm Zusammenhang mit der Weingartenordnung moge auch kurz 
auf die Hauerinnung Krems-Stein verwiesen werden, die seit dem Jahre 
1447 urkundlich nachweisbar ist.216) Sie ist die alteste unter den be-
stehenden Winzerzunften sowohl in tjsterreich als in anderen Landern, 
die in Mitteleuropa Weinbau treiben. Vielleicht ist sie aus der um das 
Jahr 1330 entstandenen St. Paulszeche hervorgegangen, wie dies auch 
bei der Hauerzeche zu St. Martin in Klosterneuburg angenommen 
wird.217) Sie schlofl sich jedenfalls mit der nach einer Passauer Urkunde 
scion 1388 in Stein bestehenden „Weintzi.irlzeche" zusammen, die beide 
wohl als kirchliche Bruderschaften entstanden waren, und organisierte 
sich wie eine Handwerkerzunft. Den Anlali zu dieser Entstehung gab das 
in den Sta.dten und Markten seit Ende des 13. Jh. einsetzende Bestreben 
der Bewohner nach berufsstandischem Zusammenschluli, also nach 
Ziinften. Die Weinhauer bildeten wie die anderen Innungen von Krems 
und Stein trotz grofierer Mitgliederzahl nur einen Verband fiir beide. 
Stadte, galten den Handwerkern gleich und muliten wie sie von 1508 an 
vor den Stadtrat ihre Vertreter zur Gelobnisleistung entsenden, nichts 
wider die kaiserliche Majestat und beide Stadte zu tun.21s) Die Innungs- 
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organisation hatte sich im allgemeinen nach dem Vorbilde der Handwer-
ker ausgebildet, so beziiglich der Leitung, des Zunfteinstandes, der 
Innungslade, der Arbeitsiiberwachung, des Gottesdienstbesuches und 
selbst einer Arbeitslehrzeit. Was natiirlich die Weinhauerei speziell betraf, 
die Bearbeitung der Zunftweingarten, das Eindrangen fremder Arbeiter, 
Mitgliedschaft ,und Arbeit bei Leuten aufierhalb der Zunft, regelte sich 
allmahlich nach dem Herkommen. Die trefflichen Innungssatzungen 
lebten lange nur miindlich fort Erst im Jahre 1625 wurden sie auf-
gezeichnet und vom Stadtrate nach genauer Priifung genehmigt, wobei 
der frii.her iibliche Einflufl auf das Gericht oder die Steuerbemessung 
ausgeschaltet wurde.219) 

Trotzdem hat sich gerade bei der Weingartensteuer und Zehent-
bemessung der Stadtrat so energisch gegen Bedriickungen verwahrt,291°) 
dal/ dies bestimmt auf Drangen der Hauerinnung geschah. Ebenso hat 
sie sicherlich auf die Festsetzung des Lesetermines wie der ganzen 
Leseordnung, die von 1508 bis nach 1833 alljahrlich anlafflich des Gar-
tenschlusses beschlossen wurden, entscheidenden EinfluB geltend ge-
macht. Auch bei alien anderen Angelegenheiten, die sich aus der 
Stellung von Krems und Stein als Weinbauvororte ergaben, ist dies sehr 
wahrscheinlich anzunehmen. 

DER WEINABSATZ 

SOZIALE LAGE UND VOLKSBEWEGUNG 

Fiir diese zu alien Zeiten wichtigen Fragen, wie iiberhaupt beziig-
lich des ganzen Weinbaues enthalten alle heimatlichen Quellen und 
ebenso die Wiener Archive iiberreiches Material. Schon für unsere bei-
den Stadte allein wiirde seine vollstiindige Auswertung zur Schaffung 
eines grolien Werkes fiihren.. Im gegebenen Rahmen mate bisher schon 
Beschrankung auf das Wesentlichste walten. Noch mehr ist dies bei der 
Behandlung der Hauptsorge unserer Winzer der Fall, wie sie den Ertrag 
ihrer schweren Miihe nutzbar machen konnen. 

Dies gelang am raschesten und einfachsten durch das Ausschenken 
oder Leutgeben an einzelne im kleinen. Dariiber geben die verschie-
denen Amtsbacher des Stadtarchivs von 1461 an guten Aufschluli. So 
wurden damals beim Ausschank des Biirgerspitals zu Dreikonig, Mitter-
fasten und Ostern je 24 Eimer ausgetrunken. Dabei kostete em n Liter 
nach dem Gelde jener Zeit 3'42 Pf, mit welchem Betrag em n P fund 
(56 dkg) Rindfleisch bezahlt wurde.220) Noch besseren Einblick gewahrt 
die sorgsam gefiihrte Abredinung des Ungeldes (Getrankesteuer) fii.r das 
Jahr 1470.221) Nach dieser wurden 6400 Eimer (rund 3600 Hektoliter) 
ausgeschenkt. Wien hat im Jahre 1586 die bewunderte Menge von 53.200 
Hektoliter ausgeirunken.222) Wenn man bedenkt, dafi Krems 100 Jahre 
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vorher kaum 'den 25. Tell der Einwohner der Hauptstadt zahlte, so kom-
men auf einen unserer Ahnen im Jahre fast 180 Liter. Dabei hatten die 
meisten noth daheim die Ernte der eigenen Weingarten. Diese grolie 
Menge brachten 165 Hauser zum Ausschank. Die Stadt zahlte aber 
hochstens 300 Hauser und die 60 Kloster- sowie Herrschaftshae, die 
1495 daselbst angegeben werden,223) durften sich nicht beteiligen, so dali 

nur em n kleiner Teil der Burger nicht mithielt. Wenige steckten die Zei-
ger bloR einmal aus, die meisten 4 his 8 ma!, einige gegen 20 ma!, fiinf 
sogar noch ofter, die grofite Menge erreichte Jorg Hohenwartner, der 
vielleicht Gastwirt war, mit 355 Eimer, fur die er 36 ma! zahlte. Der 
Pfleger der kaiserlichen Burg f and guten Abgang, der ansehnliche Pelz-
handler Eggenburger auf dem Taglichen Markt 224) setzte in 16 Zeit-
raumen 140 Eimer ab. Alle Stande waren am Ausschank beteiligt, die 
Priester, Amtsleute, Handler, samtliche Handwerker und natiirlich auch 
die Hauer. Doch sind bloli 4 ausdrUcklich als solche bezeichnet. Am 
besten war das Geschaft wahrend der beiden Jahrmarkte. Zu Jakobi 
gingen 415 Eimer ab, helm starker besuchten Simonimarkt 637 Eimer. 
Das Ausschenken war wohl scion in jenen Tagen mit Unannehmlich-
keiten verbunden, trug aber, wie sich aus der Kammeramtsrechnung fiii 

1516 errechnen lath, helm Eimer urn 37 Pf mehr em n als der Verkauf in 
Fassern, darum blieb es durch alle Jahrhunderte his in unsere Tage 

Die Menge verringerte sich aber im Laufe der Zeit, desgleichen 
auch die Zahl der Leutgeber. Die letzte erhaltene Ungeldrechnung von 
1768 gibt 85 Ausschenker und 7841/2  Eimer an. Die HOchstmenge er-
reichte nur mehr 26 Eimer, blieb aber im alten Durchschnitt von 3 his 6 
Eimern, der immerhin geringer ist als in der Gegenwart, da jeder von 
den 105 ausschenkenden Winzern innerhalb 14 Tagen 6 his 10 hl los-
schlagen kann. Dies hangt eben mit der grolien Bevolkerungsvermehrung 
zusammen. 

Der gute Ertrag durch das Ausschenken mufl um so mehr ver-
wundern, weil fur jeden Eimer das Ungeld als Steuer zu leisten war. Es 
richtete sich nach der Giite des Weines und betrug 1462 his 1471 im 
Durchschnitt 21 Pf fur einen Eimer, im Jahre 1516 etwa 12 Pf. Der 
Jahreseingang dieser Steuern ist aus den ziemlich vollstandig erhaltenen 
Rechnungen. des Kremser Kammeramtes seit 1462 bekannt. Daraus lath 
sich die Ernte jedes Jahres erkennen. Sie war zu Krems wahrend des 
Zeitraumes von 1462 his 70 im Jahre 1463 mit 16.000 Eimern am reich-
sten und 1467 mit 9300 Eimern am geringsten. Weiters zeigt die Abrech-
nung iiber die stadtische Weinwirtschaft von 1516, dal diese damals 181 
Eimer ausschenkte und 211 Eimer faliweise im groflen verkaufte. Man 
kann dies bei den iibrigen Ausschenkern ebenfalls annehmen und daher 
zu obigen Mengen min.destens em n Sechstel dazurechnen, obwohl es nach 
den Verhaltnissen von 1930 bis 1938 fast die Halfte ausmachte. Zu dieser 
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Menge von 18.600 Eimern fiir em n giinstiges Jahr wie es eben 1463 ge-
wesen ist, kommt noch das Ergebnis des Kloster- und Herrschafts-
besitzes. Dessen Gröfk ist erst aus der Landesaufnahme ersichtlich, die 
Kaiserin Maria Theresia durch den Freiherrn von Gaisruk im Jahre 
1745 durchf iihren helL Nach ihr betrug jener etwa 1855 Vierteljoch, 
die Einheimischen besalien 1660 Viertel. Um 1460 waren die Verhalt-
nisse nicht viel anders, so dali man die Gesamtmenge der Weinernte 
noch erhohen und 20.000 Eimer oder 11.200 hl annehmen mulL Diese Be-
trage entsprechen dem fiir die beiden Rekordjahre 1589 und 1590 gemel-
deten Mengen von 12.725 und 21.000 Eimern (12.700 hl) sowie dem 
Durchschnittsertrag von 15.000 Eimern oder 8400 h1.225) Diese Zahl 
kommt dem Durchschnitt fiir die Zeit von 1919 bis 1937 mit 7831 hl sehr 
nahe, ebenso den Ertragnissen von 1946 und 1947 mit 8722 hl bzw. 
7785 h1.226) Dabei hat sich das Weingebiet in den letzten 350 Jahren 
sehr verkleinert, wie die vielen leeren Terrassen selbst in unserem Stadt-
gebiete zeigen. Sieber festzustellen ist der Riickgang seit 1648, in dem 
anlafflich der Einfiihrung der Weingartensteuer berichtet wurde, clan 
die BUrgerschaft und Kirche von Krems zusammen 2014 Viertel be-
salien.') Bei der Landaufnahme im Jahre 1745 waren es nur mehr 1480 
Viertel oder 489 ha, Stein zahlte 1073 Viertel, also 142 ha. Es erntete im 
Jahre 1463 4000 Eimer (2240 h1). Heute sind nur mehr 294.5 ha des 
Kremser Weingebietes Weingarten und bei Stein 66 ha.228) Diese bedeu-
tende Verkleinerung hangt mit den grofien Grundverbauungen und den 
vielen Gartenanlagen zusammen. Es ist aber em n hochst bedeutsamer 
Beweis fiir den rationellen Betrieb des modernen Weinbaus, daB bei 
Krems trotz der Gebietsverringerung um 196 ha der Weingartenertrag 
fast derselbe geblieben ist. Das Gleiche ist bei Stein der Fall, dessen 
Weinbauflache sich noch mehr verringert hat und doch mit 2676 hl ver-
steuertem Wein im Jahre 1947 die Menge von 1463 um 436 hl über- 

trifft.229) 

Noch weniger kann !eider iiber den Weinhandel gesagt werden, so 
wichtig er von der altesten Zeit unserer Stadtgeschichte his zur Gegen-
wart ist. Seine Anfange gehen jedenfalls auf die Erwerbung der Wein-
garten am Wachauende durch die Bischofe und Kliister der westlichen 
Gebiete zuriick. Soweit sic noch heute in Niederosterreich begUtert sind, 
kaufen sie zu ihrer Weinfechsung noch etwas dazu und verkaufen da-
heim den Wein in ziemlich weitem Umkreise. Das lath sich nicht blofi 
fiir das 16. Jahrhundert annehmen,230) sondern schon vom 9. Jahrhun-
dert an und namentlich seit etwa 1130, da die starke Erwerbung des 
Klosterbesitzes einsetzt. Bis zur Sakularisation des bayrischen Kirchen-
gutes im Jahre 1803 deckte sich dieser Klosterbereich so ziemlich mit 
dem Absatzgebiete beider Stadte wie auch der Wachau 231) Es reichte his 
liber Regensburg, Freising, Munchen und Chiemsee nacli Berchtesgaden 
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und Salzburg, von da nach Admont und nach alter 1Therlieferung in die 
weite Umgebung von Maria-Zell sowie ins Traisental. Die Gegend von 
Herzogenburg his Klosterneuburg gehorte zum Kremser Einkaufs-
bereich wie die iibrigen nordostlichen Teile Niederiisterreichs. Selbst aus 
Herrenbaumgarten und Poysdorf 232) sowie aus der Mistelbacher, Holla-
brunner und Retzer Gegend kamen zum mindesten seit dem 16. Jahr-
hundert Weinwagen nach Krems — 1549 waren es 30, die meist mit Most 
beladen waren.2") Das Waldviertel und Siidbohmen bis zu den Klostern 
Hohenfurt und Goldenkron waren wieder Absatzgebiet. 

Selbstverstandlich haben die Burger sail; bald von den geistlichen 
Herren das Weingeschaft gelernt. Es fallen zwar his zum 15. Jahr-
hundert die Nachrichten hieriiber, doch konnen beispielsweise die 
schwerreichen Burger des 13. Jahrhunderts, wie Gozzo von Krems oder 
Rapoto von Stein (Forthof),234) ihr grolies Vermogen nur durch den 
Handel mit Wein er-worben haben, zumal sie sehr viele Weingarten und 
Bergrechtsbeziige hatten. Im Jahre 1400 tritt uns dieser Wirtschafts-
zweig bereits in solcher Ausdehnung entgegen, dali eine lange Ent-
wicklung voraus gegangen sein mutt Der starkste Beweis fur das Be-
stehen eines lebhaften Weinhandels durch die Schwesterstadte ist - die 
allgemeine Verwendung des Kremser Eimers.235) In den Mautbiichern 
der Stadt Passau zu jener Zeit finden wir weiters scion 14 Weinhandler 
aus Stein und 3 Kremser. Sie brachten etwa 15.000 hl auf der Donau 
in die alte Bischofstadt und iibertrafen damit alle anderen osterreichi-
schen Lieferanten bedeutend, selbst die Wiener. An der Spitze stand 
zwar Veit Pucher, der Stadt- und Judenrichter von Krems, mit 5500 hl 
in 2 Jahren, ansonsten aber lieferten die Steiner nochmal soviel als ihre 
Nachbarn.236) Audi die Mautbiicher von Sarmingstein (1480-86) und 
Scharding (1713) geben Weinfuhren aus Stein und Krems an.237) Aus 
ersteren ist zu entnehmen, &Si em n Weinschiff mit 627 Eimern beladen 
war, wahrend auf einem Wagen hochstens 42 Eimer verfrachtet werden 
konnten. Vielfach kamen nicht bloIi die Kaufleute aus Oberitisterreich, 
so von Vocklabruek oder Engelhartsze11,235) um sich den Wein hier zu 
holen, sondern auch aus den bayrischen Donaustadten von Passau his 
Regensburg 239) und selbst aus Freising.240

) Auf der Innenseite des Um-
schlages der Richterrechnung von Krems fur 1478 hat sich sogar em n Teil 
des Geschaftsbetriebes durch den Kremser Burger Hetzer verzeichnet 
gefunden, der 672 hl nach Vocklabruck, Schwanenstadt, Linz, Salzburg 
und Passau lieferte, 70 hl faliweise in Krems verkaufte sowie 50 hl aus-
schenkte. Weinabsatz in Niederosterreich ist uns ebenfaIls im 15. Jahr-
hundert bezeugt, so in Steinakirchen und Waidhofen.241) Den Wein. 
absatz fiber Freistadt nach Bohinen ersieht man aus den Richter-
abrechnungen fur 1464 und 1470. Die Besetzung Ungarns durch die 
Tiirken brachte spater auch Weinkaufer aus Schlesien und Polen, 
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woriiber sich Nachrichten aus den Jahren 1631, 1646 und 1648 finden.242) 
Dieses Absatzgebiet ging wohl im 18. Jahrhundert wieder an Ungarn 
iiber, in Mahren suchte Biirgermeister Dinstl von 1833 an semen 
Weinen neuerdings Eingang zu schaffen und schickte bereits einen 
Reisenden zur Kundenwerbung dahin. Dieser machte wohl kostliche 
Berichte, scheint aber keinen grolien und vor allem keinen dauernden 
Erfolg gehabt zu haben.243) 

Die Burger von Krems und Stein betatigten sich aber nicht nur als 
Verkaufer, sondern waren eifrig bemiiht, sogenannten „niederlan-
dischen" Wein zu erwerben, wie das ostlich der Krems wachsende Pro-
dukt in den Stadtrechnungen vom 15. Jahrhundert an zum Unterschiede 
vom Wein aus der Wachau bezeichnet wurde. Dariiber geben die Rech-
nungsbiicher des Stifles Klosterneuburg von 1514 Aufschlufi. Neun 
Burger kauften dem Kloster Wein in Mengen von 21 bis 132 Eimern ab, 
an den Mauten in Klosterneuburg und Korneuburg verzollten urn die 
gleiche Zeit ebenfalls hiesige Kaufer Wein.244) Sie finden wir selbst-
verstandlich auch in den Nachbarorten, so zu Langenlois und Dro 
Das Kloster Gottweig verkaufte um 1480 an 7 Kremser 33 Eimer Most 246) 
und, wie scion die Verkaufsliste des Burgers Hetzer von 1478 sowie Ein-
tragungen in die Richterrechnungen von 1464 und 1465 besagen, kauf-
ten sich die Einheimischen gegenseitig Wein in Fassern ab, ja selbst aus 
den benachbarten Weinorten kamen Leute nach Krems um Wein in 
Mengen von 2 his 8 Eimern.247) 

Am Weinhandel, fur den schon von 1249 his ins 15. Jahrhundert der 
Kremser Eimer in Verwendung stand,266) beteiligte sich auch die 
Stadt, die ja im Rathause eine Presse sowie den Keller hatte und her 
auch ausschenkte.249) Die Stadtrechnungen geben von 1516 an sowohl 
das Lesegut wie die Mengen an ausgeschenktem und verkauftem Wein, 
ebenso alle Weinspenden an. Da der Weingartenbesitz nicht genau be-
kannt ist und sehr wechselte,250) sind keine Mickschliisse moglich. Die 
Ernten schwankten zwischen 115 und 798 Eimern fur die Zeit his 1772, 
der Verkauf zwischen 27 und 298 Eimern, .der Ausschank zwischen 181 
und 256 Eimern. Dieser horte 1654 ganz auf. Urn so mehr nehmen die 
Deputate und Spenden zu. Man kam 1735 auf 207 Eimer. Zugleich 
sammelte der Rat gm& Vorrate an. Im Jahre 1772 waren es 1532 Eimer 
aus den Jahren 1729, 1746, 1757, 1760, 1761, 1765, und von 1768 an je-
der Jahrgang. 1785 entschloli man sich, dieses Lager aufzulassen, das 
eigentlich nur mehr fur Spenden diente. Wir horen da das erste Mal von 
der spiiter oft iiblichen, offentlichen Versteigerung, der Weinlizitation, 
bei der 498 Eimer Wein verkauft wurden. 1796 wurden die letzten 466 
Eimer abgestoflen. Darunter befand sich noch der Wein von 1729, von 
dem der Eimer 7 Gulden 30 Kreuzer kostete, wahrend die Ubrigen 
Jahrgange mit 5 fl 20 kr bis 6 fl 31 kr bezahlt wurden.251) Die aus den 
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Stadtweingarten geerntete Fechsung losten nunmehr die Bestandnehmer 
mit Geld ab. Nach langen Jahren begannen beide Stadte wieder eigene 
Weinwirtschaft, wozu Krems im Jahre 1911 einen graien Keller er-
warb und viele Weingarten zukaufte. Durch treffliche F iihrung ist 
daraus em n Musterbetrieb geworden, der nicht nur der Stadtkasse guten 
Reingewinn einbringt, namentlich seit man 1930 den Flaschenweinver-
sand in grofien Mengen eingefiihrt hat, sondern zugleich durch richtig 
ausgewahlten Rebensatz in den Weingarten und sorgsame Kellerbehand-
lung Weine auf den Markt bringt, die dem heimischen Erzeugnis grolie 
Geltung versch af f en, 

Die so wichtige Weinwirtschaft beschrankt sich heute auf einen 
verhaltnismaRig kleinen Kreis der Stadtbevolkerung und ist trotzdem 
einer der Hauptsteuertrager. Das war in alter Zeit ganz anders. Von 
1570 an erkennen wir aus den Steuerbiichern, clan schon im 16. Jahr-
hundert mehr als die Halfte der Steiner Handwerker und Handler (45) 
Weingarten besaIi, in Krems waren es zunachst noch 19 Geschaftsleute 
mehr, die keine Weingarten hatten. 1660 finden wir blot/ 27 ohne solche, 
wahrend 120 Weinbau betrieben. Bei Stein ist das gleiche Verhaltnis. 
In den Jahren 1720 his 38 vermehrte sich in Krems die Zahl der Wein-
bautreibenden Handwerker auf 171 gegen 26 ohne Weingarten, geht dann 
1745 wieder auf 137:57 und in Stein auf 42:37 herab, ja bei Krems hat 
sich im Jahre 1773 die Zahl wieder auf 88:92 verkehrt, in Stein gar fiir 
1813 auf 11 mit und 71 ohne Weingarten. In den Zahlen spiegeln sich die 
Zeitverhaltnisse sehr gut. Die unternehmenden Burger der Renaissance-
zeit lockte der gute Gewinn aus dem Weinabsatz, darum kauften sie Wein-
garten als Grundlage f iir ihren Handel und wohl auch als gutes Kapi-
tal fiir ihre Ersparnisse aus dem Gewerbe. Mit den Tiirkenkriegen und 
den damit verbundenen Heereslieferungen und wirtschaftlichem Auf-
stieg lohnte sich die Erwerbung von Weingarten noch mehr, deshalb der 
Anstieg von 1660 an. Der Hohepunkt wirtschaftlicher Bliite, des Kunst-
aufschwunges und der politischen Machthohe fiihrte auch zur starksten 
Erwerbung von Weingarten der Burger. Aus dem Gewinn des Wein-
handels bekamen sie gleich den Klostern und Adeligen die Mittel zum 
Bau der schonen Barockhauser in Krems und Stein. Die Kriege unter 
Maria Theresia hemmten wieder den Weinabsatz, darum beginnt das 
Interesse an den Weingarten zuriickzugehen. Auch Wit der jetzt ein-
setzende Gewerbeaufschwung nicht mehr die notige Zeit fiir den Wein-
bau und besonders den Weinhandel als Nebenberuf. Dieser nimmt nun 
wieder selbst die Menschen oft ganz in Anspruch. Manche widmeten 
sich ihm vollstandig; so finden wir von 1774 an mehrere Weinhandler 
oder Weinnegotianten.252) Das immer regere Interesse an diesem Ge-
schafte ist zugleich aus den Weinvorraten ersichtlich, die die gra& 
Reihe der Verlassenschaftsabhandlungen im Stadtarchiv bei jedem 
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Todesfall getreulich angibt. Von 1562 an finden sich zunachst nur Men-
gen von 3-30 Eimern, selten steigen sie auf 240 Eimer, bloli Michael 
Laschmanshauser in Stein hat schon. 506 Eimer. Im Jahre 1600 finden 
sich bereits bis 700 Eimer, aber nur em n Jahrgang. Diese Zahlen er-
hohen sich im 17. Jahrhundert zunachst nicht, aber wir finden schon 
vereinzelt 3 Jahrgange lagernd. 1701 gehen die Vorrate der Kremser 
Braumeisterin schon auf 1230 Eimer hinauf. Sie umfassen allgemein 
wie im Stadtkeller immer rnehr Jahrgange. Mit dem Aufscheinen der 
Weinhandler steigen die Vorrate machtig an. 1812 hinterlid Josef 
Springer in Eselstein 4268 Eimer und 1832 Dr. Ferdinand Dinstl 6352 
Eimer. Eine Lebzelterswitwe besaIi 1838 1473 Eimer, der Hofbesitzer 
Josef Leithner 1845 2475 Eimer, der Schiffmeister Salomon in Stein 
3828 Eimer und der Inhaber des Kaiserhofes, die alle drei Weinhandel 
betrieben, 4365 Eimer. Es erhohen sich aber nicht nur diese Sonderfalle, 
sondern von 1807 an auch die Vorrate der Weinhauer und kleinen Hand-
werker auf 30 his 150 Eimer. Dafilr ist gleichfalls die Erklarung leicht. 
Das osterreichische Papiergeld begann damals im Werte zu sinken, es 
gab den Staatskrach und alles verf iigbare Geld wurde in Wein ange-
legt, das sich auch dadurch verzinste, dati der Wein mit dem Alter im 
Werte stieg. So wurde 1835 der Wein von 1831 auf 3 fl geschatzt, der 
von 1830 auf 4 fl und der 1827er auf 5 fl. 

Wie sich in dem tberblick iiber die Geschichte unseres Weinbaus 
allgemeine Zeitverhaltnisse widerspiegeln, so ist dies besonders in den 
sozialen Zustanden und beziiglich der Volksbewegung der Fall. Der 
Weinhauer, der Haupttrager dieses allzeit so bedeutsamen Wirtschafts-
zweiges, besali in der altesten aus den Quellen. erschlidbaren Zeit die 
wenigsten Weingarten. Nach dem Steiner Steuerbuch von 1570 hatten 
von den 53 Weinhauern 12 keine eigenen Weingarten, 2 blofi em n Viertel-

joch, ebensoviele 2 Vierteln. Viele besalien weder Hauser, noch hatten sic 
Drittelweingarten, sondern arbeiteten im Taglohn oder gegen Jahres- 
bestand sogar die an Burger vergebenen Drittelweingarten.253) Das an-

dert sich allmahlich im 18. Jahrhundert zugunsten der Hauer. Ihre 
Weinvorrate nehmen gleichfalls von etwa 1790 an zu. 

Es trat aber noch eine andere sonderbare Anderung gerade unter 
den Weinbautreibenden von Krems und Stein um die Wende zum 
19. Jahrhundert ein. Damals gingen die letzten Reste des auswartigen 
Kirchenbesitzes an weltliche Personen iiber. Diese kamen aus den 
Nachbarorten Feuersbrunn, Haitzendorf, Palt, Schonberg oder anderen 
Gemeinden, wo sic als Bauern, Fleischer, Muller, ja selbst als Schuster 
in den Franzosenkriegen reich geworden waren. Sic brachien die ver-
nachlaIiigten Klosterhofe wieder instand und betrieben nur Landwirt- 
schaft mit kleinem Weinhandel. Das waren die Familien Dinstl, Hofer, 
Kramer, Krippl, Leithner, Perzl und Schwab, die aber alle abgestorben 
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sind oder die Wirtschaft aufgegeben haben. Dieselbe Umschichtung und 
Zuwanderung erfolgte auch in vielen Hauerfamilien, insbesonders fan-
den damals zahlreiche Einheiraten von Winzersohnen selbst aus ferner 
Umgebung in Krems oder Besitzankaufe durch sie statt.254) Auch von 
ihnen leben nur wenige in ihren mannlichen Nachkommen fort, indes 
sich unsere alte, zum Teil schon ins 15. Jahrhundert zuriickreichende 
Hauerschaft gut erhalten hat und den Grundstock der iibrigen Beviii-
kerung von Krems und Stein bildet. 
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gartentore haben sich noch in der AlauntalstraBe und beim Ostlichen Goldberg-
tunneleingang, sowie als Weinhauskreuz beim Briindlgraben, insbesondere aber zu 
Loiben, DUrnstein und Weil3enkirchen erhalten. 

159,  Kremser Kammeramtsrechnung 1516. 
ISO) P 1 o ckinge r H., Volkskunst und Brauchtum der Winzer in Nied.-Ost. (Verlag 

Karl Kiihne, Wien, 1940, S. 6). 
182) Ingedenkbuch der Stadte VI. 268; VIII. 283; IX. 667. 
163) Kremser Kammeramtsrechnung 1790. 184) Siehe S. 117. 
185) Ingedenkbuch der Pfarre I. S. 101. 188) o. O. Urbare, 2. B., S. 433 und 435. 
187) Stadtarchiv, Testaments- und Beschauprotokoll 1525 -31, S. 98. 
168) Archiv des Stiftes Gottweig, fol. 748 des beniitzten Urbars. 
169, Weber Frit z, Die oberdeutschen Kloster und der ost. Weinhandel nach Bayern. 

Ost: Weinzeitung vom 17. April 1948, 3. Jg. Nr. 16, S. 132 f. Agrarverlag, Wien. 
178) Archiv des Stiftes Wilhering, Urbare von 1649 und 1666. 
171) Ingedenkbuch der Stadte VI. S. 375. 172) Ebenda. 
173‘ Thiel F. Das Bergrecht von Falkenstein (Ost. Weinzeitung vom 3. Feb. 1948, 

3. Jg., Nr. 6, S. 40). Kleb el E. a. a. 0., S. 84. 
174) Pa tzelt E, Entstehung und Charakter der Weistiimer (Eligiusverlag, Budapest, 

1924, S. 89). 
175) Winter G., Nied.-Ost, Weistiimer, 2. B., S. 171; Niederschrift des Weistums von 

1528. 
178) Thiel wie vor. 177) V anc sa a. a. 0., 2. B., S. 432. 
178  Ingedenkbuch der Stadte, 3. B., S. 147 (1514), S. 168 (1516). 
179) Kremser Stadtordnung von 1523 - 24, Verbot der Neuanlage von Weingarten 

1527), Cod. Austr. I. S. 465 (1545); II. 432 (1561). 
181 F rieB G. Der Aufstand der Bauern in N.-Ost., Wien 1897. Es wird nur von Kla-

gen der Wachauer berichtet, sonst 1st vom Auf stand in Weingegenden des Landes 
nichts gesagt. (S. 54 - 56). 

181) Weber F., Krems und die Weinausfuhrbeschrankung von 1589/90 (Ost. Wein-
zeitung vom 24. I. 1948, 3. Jg., Nr. 4). 

182) Nach dem Patente Ferdinands I. vom 8. VI. 1553, fiir den Wiener Bereich. 

183) M ell A., Das Steirische Weinbergrecht (Sitzungsber. d. Wiener Akad. d. Wissen- 
schaft phil. hist. Kl. B. 207, S. 69). 

184, Weingartenordnung 1548, fol, 1 b. 185) Ebenda fol. 3 a. u. b. 188) Ebenda fol. 4 a. 

187) Ebenda fol. 4 b - 5 b. 188) fol. 5 b - 6 a. 189) Ebenda fol. 6 a b. 

199) Original im Weinmuseum, abgedruckt bei Kinzl a. a. 0. S. 124 ff. 
191) Weingartenordnung fol. 1 b, 2 a. 192) Stadtarchiv, Missivprotokoll 1549-58, fol. 25. 

193) Ebenda fol. 42. 194) Ebenda fol. 89. 195) Ebenda fol. 110; Ratsprot. 1550, 21. Marz. 

198) Siehe Anm. 193. 197) Missivprot. 1549 - 58 fol. 110 (1550, 15. Marz). 

198) Ebenda. 199) Ebenda fol. 58 a (1565, 19. Marz). 299) Ebenda fol. 84 b. 

291) Ebenda fol. 57 b (1565). 282) Kerschbaumer Geschichte, S. 396. 
283) Missivprot. 1558 - 64 fol. 94 b (1559). 294) Ebenda fo. 93 a (1565). 
285) Ebenda fol. 124 a (1565). 298) Gleichzeitige Abschrift im Archiv zu Mautern. 
297) Wie vor. 288) Stadtarchiv, Steuerbiicher von 1581 und 1596. 
289) Kammeramtsrechnung. 
218) Weber F., Krems und die Weinausfuhrbeschrankung 1589 -90. 
211) Stadtarchiv, Weinakten (1627, 12. Marz). 212) Wie vor 1630, 4. Sept. 

213) Ingedenkbuch der Stadte, 6. B., S. 367 und 373. 214) Cod. Austr. 2. B., S. 425 ff. 

215) Ingedenkbuch der Stadte, 9. B., S. 376 und 497; Protokoll iiber die an die Stadt er- 
gangenen Kreisamtszirkulare 1773, 28. Janner und 1783, 29. Nov. 
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216) Ihre Geschichte ist eingehend behandelt von H. P. in der Festschrift: Ftinfhundert 
Jahre Hauerinnung, Krems-Stein, herausgegeben von der Innungsleitung 1947. 

217) Star ze r, Geschichte der Stadt Klosterneuburg, Verlag der Stadtgemeinde 1909, 
S. 449. 

218) Ratsprotokoll, 1. B. fol. 94. 
219) Original der Hauerzunftordnung im Weinmuseum. Auszugsweise abgedruckt bei 

Kinzl. a. a. 0. S. 550 ff. 219  a) Siehe Anm. 212. 
229) Stadtarchiv, Bargerspitalsrechnung des Stephan Eggenburger. 221, Stadtarchiv. 
222) Weber F., 1499, em n denkwiirdiges Weinjahr (Osten. Weinzeitung vom 13. 3. 1948, 

Nr. 11, 3. Jg., S. 94). 
223) Ke r schb a um e r, Geschichte. S. 608. 
224) Jetzt Obere LandstraBe Nr. 1. 223) Ke r s chb a um e r, Festschrift, S. 57. 
226) Mitteilungen des stadt. Weinsteuerkommissariats. 
227) Ingedenkbuch der Stadte, 5. B., S. 331. 
221 Mitteilung der Bezirksbauernkammer Krems. 
229) Die Angaben beziiglich Stein danke ich Herrn Altbargermeister Eduard Summer. 
230) Weber F., Die oberdeutschen Kloster und der aster. Weinhandel nach Bayern, 

S. 132. 
231) Siehe die beiden diesbeziiglichen Karten im Weinmuseum. 
232) Missivprotokoll 1558 - 64 fol. 181 b (1561). 
232) Kammeramtsrechnung (Niederlaggeld). 
234) Plo ckinger H., Die Burg zu Krems, S. 13.ff. Plesser A., In Vergessenheit 

geratene einstige Burgen und SchlOsser des Waldviertels (Monatblatt des Vereins 
fiir Landeskunde von Nied.-Ost. N. F., 2. B., 1904- 05, S. 86). 

233) Dopsc h, n. 6. Urbare, Einleitung, S. C X C V. 
236) Mayer Th. a. a. 0., S. 244. 
237) SchloBarchiv Eferding und Jaidhof, jetzt Landesarchiv in Linz, bzw. Haus-, Hof- und 

Staatsarchiv in Wien. 
239) Richterrechnungen 1463 und 1475. 
239) Ebenda und 1553; Verlassenschaftsprotokoll 1592 - 1600, fol. 42 b. 
249) Missivprotokoll 1558 - 64, fol. 85 a (1559). 241) Siehe Anm. 238. 242) Stadtarchiv, Gerichtsprotokoll 1631, fol. 30; Verlassenschaftsprotok. 1626 - 49, fol. 

408 (1646); Stadtakten 1678. 
243) Plo ckin ger H., Das Adressenbuch des Gutes Loiben (Zeitschrift „Das Wein-

land", hgb. von Franz Bondy, Wien, 7. Jg. 1935, Nr. 2, Februar). 
244) Giitige Mitteilung des Herrn Dr. Fritz Weber in Wien, bzw. Mautern. 
243) Richterrechnung 1464; Ingedenkbuch der Stadte, 8. B., fol. 172 (1743). 246) Stiftsarchiv Gottweig, Einlageblatt zum Mbar von 1476 - 80, fol. 112 a. 247) Verlassenschaftsprotokoll 1562 - 70 (1563, 9. Juli). 
248) Monum. Boica, 11. B., S. 37; Winter. N.-Ost. Weistiimer, 2. B., S. 903. 1689 wurde 

der Wiener Eimer als einheitliches WeinmaB in Nied.-Osterreich bestimmt, fiir Ge-
treide der Kremser Metzen (Cod. Austr., 2. B., S. 542). 

249) Kammeraintsrechnung 1608. 239) Ingedenkbuch der Stadte, 8. B., S. 283 und 497. 231) Alle Daten nach den Kammeramtsrechnungen. 
232) Ratsprotokoll von Krems, 1774, 7. Juli; Einreichungsprotokoll, 1789, Nr. 413; Kremser 

Hauserbuch I., S. 385. 1799. 
233) Kremser Steuerbuch 1596. 
234) 

Nach einer Zusammenstellung aus den Matriken der Kremser Pfarre durch Herrn Josef Beatus K ling oh r. 

Meine Darstellung wurde durch wertvolle Angaben, bereitwillige Behelfser-
schlieBung und andere Hilfe seitens der Direktion der landwirtschaf tlichen Lehranstalt 
in Krems, durch die Kremser Bezirksbauernkammer, durch das Weinsteuerkommissariat 
von Krems, dann durch Frau Marie Splechtna, Beamtin des Magistrats, und durch die 
Herren Matthias Fally, stadtischer Oberverwalter a. D., Josef Beatus Klingohr, Eduard 
Summer, Altbiirgermeister von Stein, Dr. Fritz Weber, Dr. habil. Heinrich Werneck in 
Linz, namentlich aber durch Universitatsprofessor Dr. Otto Brunner sehr gef6rdert, wo-fur ich verbindlichst danke. 

H. P. 
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